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Teil I Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entspre-
chenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. 
vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unter-
richt. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf 
die zu erwerbenden Abschlüsse. 
 
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 
sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele 
und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schülerinnen und 
Schüler den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Be-
rufsschule. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachli-
chen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenver-
einbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.03.1991 in 
der jeweils gültigen Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und 
Schülerinnen berufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. 
Damit werden die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Be-
ruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer 
und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anfor-
derungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 

� zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
� zum lebensbegleitenden Lernen, 
� zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zu-

sammenwachsen Europas 

ein. 
 
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufs-
schule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 
 
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsan-
gebot gewährleisten, das 

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abge-
stimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schülerin-
nen und Schüler ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Ge-
sellschaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und 
Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu 
fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Ein-
zelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durch-
dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
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Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompe-
tenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben 
und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen. 
 
Selbstkompetenz1 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anfor-
derungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen 
und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, 
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören 
insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte 
Bindung an Werte. 
 
Sozialkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 
Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die 
Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Be-
standteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung 
von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu 
gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verste-
hen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbststän-
dig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 
einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im 
Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln 
und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 

                                                 
1  Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksich-

tigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 
selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompe-
tenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedankli-
chen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 
Lernen in und aus der Arbeit vollzogen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär 
an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem 
Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkennt-
nissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituati-
onen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 
 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 
sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
zumindest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Bei-
spiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte. 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug 
auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklä-
rung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- 
und Lebensplanung. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestell-
ten und zur Rechtsanwaltsfachangestellten, zum Notarfachangestellten und zur Notarfachan-
gestellten, zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und zur Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten und zum Patentanwaltsfachangestellten und zur Patentanwaltsfachangestell-
ten ist mit der Verordnung über die Berufsausbildungen zum Rechtsanwaltsfachangestellten 
und zur Rechtsanwaltsfachangestellten, zum Notarfachangestellten und zur Notarfachange-
stellten, zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und zur Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten und zum Patentanwaltsfachangestellten und zur Patentanwaltsfachangestell-
ten (ReNoPat-Ausbildungsverordnung) vom 29.08.2014  (BGBl. I S. 1490) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechts-
anwaltsfachangestellte, Notarfachangestellter und Notarfachangestellte, Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte und Patentanwaltsfachan-
gestellter und Patentanwaltsfachangestellte (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
20.01.1995) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 
 
In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) 
sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam: 
 
Die Fachangestellten übernehmen rechtsanwendende, organisatorische und kaufmännische 
Aufgaben. Sie bereiten Schriftsätze und Akten vor, planen und überwachen Termine und be-
rechnen Fristen sowie Gebühren. Sie erfassen komplexe rechtliche Zusammenhänge. Dazu 
gehört der sichere Umgang mit Rechtsvorschriften. Sie überblicken den Geschäfts- und Ar-
beitsprozess und können die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auch unter wirtschaftlichen Aspek-
ten beurteilen. 
 
Sorgfalt, Verschwiegenheit und Verantwortungsbewusstsein sind wichtige Grundlagen für die 
Ausübung des Berufes. Die Fachangestellten sind in der Lage, die genannten Aufgaben 
dienstleistungs- und auftraggeberorientiert auszuführen. Dabei machen sie sich die Wirkung 
der eigenen Persönlichkeit bewusst. Im Rahmen der Kommunikation entwickeln sie Empathie 
und Toleranz sowie Verständnis für soziokulturelle Unterschiede. Der entsprechende Kompe-
tenzerwerb ist integrativer Bestandteil aller Lernfelder. 
 
Der Rahmenlehrplan beschreibt die Kompetenzen für vier Ausbildungsberufe. Für das 
1. Ausbildungsjahr und teilweise für das 2. Ausbildungsjahr ist eine gemeinsame Beschulung 
möglich. Dabei ist zu beachten, dass in Lernfeld 4 zu erwerbende Kompetenzen auf in Lern-
feld 3 erworbenen Kompetenzen aufbauen. Im 2. und 3. Ausbildungsjahr erfolgt eine zuneh-
mende Differenzierung der Lernfelder, durch die die jeweiligen berufsspezifischen Kompe-
tenzen abgebildet werden (vgl. tabellarische Übersicht). 
 
Die Bezeichnung der Arbeitsstätten in den einzelnen Berufen unterscheidet sich. In den ge-
meinsamen Lernfeldern wird deshalb durchgängig die Bezeichnung Betrieb verwendet. Die 
Dienstleistungsnehmer werden in den gemeinsamen Lernfeldern als Auftraggeber, in den be-
rufsspezifischen Lernfeldern als Mandant bzw. Beteiligter bezeichnet. 
 
Der Erwerb der Fremdsprachenkompetenz und die Nutzung von Informations- und Kommu-
nikationssystemen sind integrierte Bestandteile der Lernfelder. Bei entsprechender Relevanz 
werden sie in einzelnen Lernfeldern zusätzlich gesondert ausgewiesen. 
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Die schreibtechnischen Kompetenzen werden durch Betrieb, Schule und Eigenengagement 
erworben und umfassen sowohl die Schreibfertigkeit als auch die Kompetenz zur Gestaltung 
norm- und adressatengerechter Schriftstücke. Neben dem Einsatz von Programmen zur Text-
verarbeitung und zur Präsentation empfiehlt sich auch der Einsatz von Branchensoftware zur 
Unterstützung des Kompetenzerwerbs. 
 
Rechtsanwaltsfachangestellte arbeiten überwiegend für Rechtsanwälte, deren Aufgabe in der 
Beratung und Vertretung von Mandanten in Rechtsangelegenheiten besteht. Insbesondere in 
den Aufgabenbereichen Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung sowie Vergütungsberechnung 
führen sie sämtliche Tätigkeiten selbstständig und eigenverantwortlich aus. 
In Lernfeld 10 zu erwerbende Kompetenzen bauen auf den in Lernfeld 9 erworbenen Kompe-
tenzen auf. Der Kompetenzerwerb in Lernfeld 10 erfolgt exemplarisch für Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit Gerichtsverfahren. Der Transfer der hier erworbenen Kompetenzen ist in 
Lernfeld 14 vorgesehen. 
 
Notarfachangestellte arbeiten im Bereich der vorsorgenden Rechtspflege und sind zur Neutra-
lität verpflichtet. Die Schülerinnen und Schüler erwerben in den Lernfeldern 9 bis 14 berufs-
spezifische Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, alle in ihrem Verantwortungsbereich 
anfallenden Tätigkeiten selbstständig auszuführen. Die in den Lernfeldern 10 bis 14 zu erwer-
benden Kompetenzen bauen auf den in Lernfeld 9 erworbenen Kompetenzen auf. In Lernfeld 
13 werden in Lernfeld 12 erworbene Kompetenzen erweitert. 
 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte arbeiten in einem Beruf, der zwei Berufsbilder ver-
eint. Der sich daraus ergebende umfangreiche Einsatzbereich erfordert, dass die erworbenen 
Kompetenzen in besonderem Maße auf weitere Aufgaben transferiert werden. Die Schülerin-
nen und Schüler erwerben in den Lernfeldern 9 bis 16 berufsspezifische Kompetenzen, die es 
ihnen ermöglichen, ausgewählte Tätigkeiten selbstständig auszuführen. In Lernfeld 14 werden 
in Lernfeld 13 erworbene Kompetenzen erweitert. 
 
Patentanwaltsfachangestellte agieren in einem Arbeitsumfeld, das durch rechtliche, technische 
und wirtschaftliche Aspekte geprägt ist. Sie wirken bei der rechtlichen Absicherung techni-
scher und nicht-technischer Innovationen durch gewerbliche Schutzrechte im In- und Ausland 
mit, der für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine besondere Bedeutung zukommt. Die 
Schülerinnen und Schüler erwerben in den Lernfeldern 8 bis 13 berufsspezifische Kompeten-
zen, die es ihnen ermöglichen, bei der Anmeldung und Aufrechterhaltung von gewerblichen 
Schutzrechten, bei Schutzrechtsstreitsachen sowie bei der Durchführung von Rechtsbehelfs- 
und Rechtsmittelverfahren mitzuwirken. Die in Lernfeld 13 zu erwerbenden Kompetenzen 
bauen auf den in den vorausgehenden Lernfeldern für den nationalen gewerblichen Rechts-
schutz (Lernfelder 8 bis 12) erworbenen Kompetenzen auf. Der Begriff „Internationale ge-
werbliche Schutzrechte“ umfasst gewerbliche Schutzrechte aufgrund regionaler und internati-
onaler Verträge bzw. Abkommen sowie nationaler Auslandsanmeldungen. 
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Struktur der Rahmenlehrpläne in den Rechtsberufen 
 
1. Ausbildungsjahr 
 

LF 

Rechtsanwalts-
fachangestellter und 

Rechtsanwalts-
fachangestellte 

Rechtsanwalts-und 
Notar-

fachangestellter und 
Rechtsanwalts-und 

Notar-
fachangestellte 

 

Notar-
fachangestellter und 

Notar-
fachangestellte 

Patentanwalts-
fachangestellter und 

Patentanwalts-
fachangestellte 

1 
Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren (80 Std.) 

2 
Arbeitsabläufe im Team organisieren (40 Std.) 

3 
Schuldrechtliche Regelungen bei der Vorbereitung  

und Abwicklung von Verträgen anwenden (120 Std.) 

4 
Ansprüche außergerichtlich geltend machen (80 Std.) 

 
 
2. Ausbildungsjahr 
 

LF 

Rechtsanwalts-
fachangestellter und 

Rechtsanwalts-
fachangestellte 

Rechtsanwalts-und 
Notar-

fachangestellter und 
Rechtsanwalts-und 

Notar-
fachangestellte 

Notar-
fachangestellter und 

Notar-
fachangestellte 

Patentanwalts-
fachangestellter und 

Patentanwalts-
fachangestellte 

5 Aufgaben im Personalbereich wahrnehmen (40 Std.) 

6 Geschäftsprozesse erfassen, kontrollieren und bewerten (40 Std.) 

7 Wirtschaftliche Einflüsse auf betriebliche Entscheidungen beurteilen (40 Std.) 

8 
Sachenrechtliche Regelungen bei der Auftragsbearbeitung anwenden 

(40 Std.) 

Nationale gewerbliche 
Schutzrechte anmelden 

(120 Std.) 

9 

Aufgaben im gerichtli-
chen Mahnwesen 

selbstständig bearbei-
ten (40 Std.) 

Dienstordnungs- und beurkundungsrechtli-
che Vorschriften anwenden (40 Std.) 

Nationale gewerbliche 
Schutzrechte aufrecht-

erhalten (40 Std.) 

10 

Das zivilrechtliche 
Mandat im erstinstanz-
lichen Verfahren bear-

beiten (80 Std.) 

Zivilrechtliche Zah-
lungsansprüche ge-

richtlich geltend 
machen (80 Std.) 

Kauf- und Überlas-
sungsverträge für 

Grundstücke vorbe-
reiten und abwickeln 

(80 Std.) 

- 
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3. Ausbildungsjahr 
 

LF 

Rechtsanwalts-
fachangestellter und 

Rechtsanwalts-
fachangestellte 

Rechtsanwalts-und 
Notar-

fachangestellter und 
Rechtsanwalts-und 

Notar-
fachangestellte 

Notar-
fachangestellter und 

Notar-
fachangestellte 

Patentanwalts-
fachangestellter und 

Patentanwalts-
fachangestellte 

10 - - - 

Gegen Entscheidungen 
der nationalen Anmel-
debehörde fristgebun-
den vorgehen (40 Std.) 

11 
Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren 

begleiten (40 Std.) 

Eintragung  von 
Grundpfandrechten, 

Lasten sowie Be-
schränkungen vorbe-
reiten und abwickeln 

(40 Std.) 

Bestehende nationale 
Schutzrechte nicht 

fristgebunden angreifen 
(40 Std.) 

12 
Vorgänge in der 

Zwangsvollstreckung 
bearbeiten (120 Std.) 

Vorgänge in der 
Zwangsvollstre-

ckung wegen Geld-
forderungen bearbei-

ten (40 Std) 

Beurkundungen im 
Familienrecht vorbe-
reiten und abwickeln 

(80 Std.) 

Schutzrechtsstreitsa-
chen bearbeiten und 
abrechnen (80 Std.) 

13 

In familien- und erb-
rechtlichen Angele-

genheiten tätig werden 
(80 Std.) 

Ehe- und Partner-
schaftsverträge vor-
bereiten und abwi-

ckeln (40 Std.) 

Beurkundungen im 
Erbrecht vorbereiten 

und abwickeln 
(80 Std.) 

Internationale gewerb-
liche Schutzrechte an-
melden und die Verfah-
ren begleiten (120 Std.) 

14 
Besondere Verfahren 
bearbeiten (40 Std.) 

Urkunden in erb-
rechtlichen Angele-
genheiten bearbeiten 

(40 Std.) 

Beurkundungen im 
Handels- und Gesell-
schaftsrecht vorberei-

ten und abwickeln 
(80 Std.) 

- 

15 - 

Liegenschaftliche 
Angelegenheiten 
vorbereiten und ab-
wickeln (80 Std.) 

 

- - 

16 - 

Erstanmeldungen im 
Handels- und Ge-

sellschaftsrecht vor-
bereiten und abwi-

ckeln (40 Std.) 

- - 
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren 80   

2 Arbeitsabläufe im Team organisieren 40   

3 Schuldrechtliche Regelungen bei der Vorbereitung 
und Abwicklung von Verträgen anwenden 

120   

4 Ansprüche außergerichtlich geltend machen 80   

5 Aufgaben im Personalbereich wahrnehmen  40  

6 Geschäftsprozesse erfassen, kontrollieren und bewer-
ten 

 40  

7 Wirtschaftliche Einflüsse auf betriebliche Entschei-
dungen beurteilen 

 40  

8 Sachenrechtliche Regelungen bei der Auftragsbear-
beitung anwenden 

 40  

9 Aufgaben im gerichtlichen Mahnwesen selbstständig 
bearbeiten 

 40  

10 Das zivilrechtliche Mandat im erstinstanzlichen Ver-
fahren bearbeiten 

 80  

11 Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren begleiten   40 

12 Vorgänge in der Zwangsvollstreckung bearbeiten   120 

13 In familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten tätig 
werden 

  80 

14 Besondere Verfahren bearbeiten   40 

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280 
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Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren 80   

2 Arbeitsabläufe im Team organisieren 40   

3 Schuldrechtliche Regelungen bei der Vorbereitung 
und Abwicklung von Verträgen anwenden 

120   

4 Ansprüche außergerichtlich geltend machen 80   

5 Aufgaben im Personalbereich wahrnehmen  40  

6 Geschäftsprozesse erfassen, kontrollieren und bewer-
ten 

 40  

7 Wirtschaftliche Einflüsse auf betriebliche Entschei-
dungen beurteilen 

 40  

8 Sachenrechtliche Regelungen bei der Auftragsbear-
beitung anwenden 

 40  

9 Dienstordnungs- und beurkundungsrechtliche Vor-
schriften anwenden 

 40  

10 Kauf- und Überlassungsverträge für Grundstücke 
vorbereiten und abwickeln 

 80  

11 Eintragung  von Grundpfandrechten, Lasten sowie 
Beschränkungen vorbereiten und abwickeln 

  40 

12 Beurkundungen im Familienrecht 
vorbereiten und abwickeln 

  80 

13 Beurkundungen im Erbrecht vorbereiten und abwi-
ckeln 

  80 

14 Beurkundungen im Handels- und Gesellschaftsrecht 
vorbereiten und abwickeln 

  80 

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280 
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Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren 80   

2 Arbeitsabläufe im Team organisieren 40   

3 Schuldrechtliche Regelungen bei der Vorbereitung 
und Abwicklung von Verträgen anwenden 

120   

4 Ansprüche außergerichtlich geltend machen 80   

5 Aufgaben im Personalbereich wahrnehmen  40  

6 Geschäftsprozesse erfassen, kontrollieren und bewer-
ten 

 40  

7 Wirtschaftliche Einflüsse auf betriebliche Entschei-
dungen beurteilen 

 40  

8 Sachenrechtliche Regelungen bei der Auftragsbear-
beitung anwenden 

 40  

9 Dienstordnungs- und beurkundungsrechtliche Vor-
schriften anwenden 

 40  

10 Zivilrechtliche Zahlungsansprüche gerichtlich gel-
tend machen 

 80  

11 Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren begleiten   40 

12 Vorgänge in der Zwangsvollstreckung wegen Geld-
forderungen bearbeiten 

  40 

13 Ehe- und Partnerschaftsverträge vorbereiten und ab-
wickeln 

  40 

14 Urkunden in erbrechtlichen Angelegenheiten bearbei-
ten 

  40 

15 Liegenschaftliche Angelegenheiten vorbereiten und 
abwickeln 

  80 

16 Erstanmeldungen im Handels- und Gesellschaftsrecht 
vorbereiten und abwickeln 

  40 

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280 
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Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Beruf und Ausbildungsbetrieb präsentieren 80   

2 Arbeitsabläufe im Team organisieren 40   

3 Schuldrechtliche Regelungen bei der Vorbereitung 
und Abwicklung von Verträgen anwenden 

120   

4 Ansprüche außergerichtlich geltend machen 80   

5 Aufgaben im Personalbereich wahrnehmen  40  

6 Geschäftsprozesse erfassen, kontrollieren und bewer-
ten 

 40  

7 Wirtschaftliche Einflüsse auf betriebliche Entschei-
dungen beurteilen 

 40  

8 Nationale gewerbliche Schutzrechte anmelden  120  

9 Nationale gewerbliche Schutzrechte aufrechterhalten  40  

10 Gegen Entscheidungen der nationalen Anmeldebe-
hörde fristgebunden vorgehen 

  40 

11 Bestehende nationale Schutzrechte nicht fristgebun-
den angreifen 

  40 

12 Schutzrechtsstreitsachen bearbeiten und abrechnen   80 

13 Internationale gewerbliche Schutzrechte anmelden 
und die Verfahren begleiten 

  120 

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 
 
 
Lernfeld 1: 

 
Beruf und Ausbildungsbetrieb präsen-
tieren 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ihren Ausbildungsbe-
trieb in das System der Rechtspflege einzuordnen, ihn zu präsentieren und ihre Aus-
bildung verantwortungsvoll mitzugestalten. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Stellung ihres Ausbildungsbetrie-
bes im Rahmen des Systems der Rechtspflege (Einführung ins Recht, Zweige der Gerichts-
barkeit, Organe der Rechtspflege). Sie erfassen die Einteilung der Rechtsordnung (materi-
elles - formelles Recht, öffentliches - privates Recht) und erkennen die Relevanz dieser Un-
terscheidung für die Anwendung des Rechts und die Beschreitung des Rechtsweges. 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihren Beruf und ihren Ausbildungsbetrieb als 
einen Bestandteil der Rechtspflege (berufsständische Aufgaben, spezifische Geschäftsfelder, 
Mitarbeiter). Sie nutzen dabei im Team verschiedene Möglichkeiten der Informationsbe-
schaffung, bereiten diese Informationen in geeigneter Art und Weise auf und präsentieren 
ihre Ergebnisse unter Verwendung fachsprachlicher Begriffe. Sie berücksichtigen dabei den 
Datenschutz und das Urheberrecht. Sie reflektieren ihr eigenes Auftreten sowie das anderer 
Beteiligter und gehen konstruktiv mit Kritik (Feedbackregeln) um. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Aufgaben der an der dualen Be-
rufsausbildung beteiligten Personen und Einrichtungen. Dabei leiten sie aus den gesetzli-
chen und vertraglichen Bestimmungen ihre Rechte und Pflichten sowie die besonderen 
Schutzvorschriften für Jugendliche in der Arbeitswelt ab. Sie begreifen das Arbeitsrecht als 
Arbeitnehmerschutzrecht. Sie prüfen die eigene Entgeltabrechnung. 
 
Sie analysieren Konfliktsituationen in der Ausbildung und entwickeln sachlich und sprach-
lich angemessene Wege zur Lösung von Konflikten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Bedeutung und die Möglichkeiten der berufli-
chen Fort- und Weiterbildung als Instrument zur eigenen beruflichen und persönlichen 
Entwicklung und reflektieren die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens für sich und die 
Gesellschaft. 
 

 



 

 

Seite 15

 
 
Lernfeld 2: 

 
Arbeitsabläufe im Team organisieren 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die betriebliche Struktur 
darzustellen und bei der Gestaltung der Abläufe mitzuwirken. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über den organisatorischen Aufbau und die 
Gestaltung der Arbeitsabläufe in ihrem Betrieb. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Berufsstandes analysieren die Schülerinnen und Schüler die Rechtsform ihres Betriebes 
und vergleichen sie mit weiteren branchentypischen Organisations- und Rechtsformen (Bü-
rogemeinschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Partnerschaftsgesellschaft, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung). Dabei beziehen sie die entsprechenden Registereinträge ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler differenzieren Zuständigkeiten, Befugnisse und Vertretungs-
verhältnisse in ihrem Betrieb und dokumentieren dessen Strukturen. Sie definieren ihre Po-
sition sowie die von ihnen auszuführenden Tätigkeiten. Sie zeigen hierbei die Bereitschaft 
und Flexibilität, auch komplexe Aufgaben engagiert zu bewältigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen Pläne für standardisierte Arbeitsabläufe im eigenen 
Verantwortungsbereich und im Team. Sie organisieren Besprechungen und Konferenzen, 
den Posteingang und -ausgang sowie die Aktenverwaltung und beachten dabei Aufbewah-
rungsfristen und Datenschutz. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten nutzen sie grundlegende 
Erkenntnisse des Zeitmanagements. 
 
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für ihren Aufgabenbereich und 
arbeiten kooperativ im Team. Sie beurteilen selbstkritisch ihre Arbeitsergebnisse und ihr 
Verhalten. 
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Lernfeld 3: 

 
Schuldrechtliche Regelungen bei der 
Vorbereitung und Abwicklung von Ver-
trägen anwenden 
 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 120 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, den Abschluss von Ver-
trägen im Rahmen der betrieblichen Geschäftsprozesse vorzubereiten und deren Ab-
wicklung zu überwachen. 

Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Entscheidungsgrundlage für den Abschluss ei-
nes Vertrages (Kaufvertrag) softwaregestützt vor. Dazu holen sie Informationen und Ange-
bote ein und berücksichtigen qualitative und quantitative Kriterien. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Wirksamkeit des Vertrages (Antrag, Annahme, 
Form der Willenserklärung, Rechts- und Geschäftsfähigkeit, Nichtigkeit, Anfechtbarkeit) 
sowie die Voraussetzungen für die rechtsgeschäftliche Vertretung bei der Abgabe und dem 
Zugang von Willenserklärungen. Dabei würdigen sie die Intention des Gesetzgebers bei der 
Ausgestaltung dieser Vorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überwachen kontinuierlich den Stand der Vertragsabwick-
lung (Ort und Zeit der Leistung, Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft). Beim Vorliegen 
von Leistungsstörungen (Voraussetzungen und Rechtsfolgen bei Sachmängeln, Schuldner-
verzug) bereiten sie die erforderlichen Maßnahmen vor. 
 
Sie führen den sich aus der Vertragsvorbereitung und -abwicklung ergebenden Schriftver-
kehr unter Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms effizient und normgerecht 
durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Verjährung der Ansprüche aus dem Vertrag. 
 
Sie reflektieren die Notwendigkeit des Einhaltens abgeschlossener Verträge im beruflichen 
und privaten Bereich für eine funktionierende Rechtsordnung und erkennen mögliche 
Handlungsoptionen bei deren Nichteinhaltung. 
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Lernfeld 4: 

 
Ansprüche außergerichtlich geltend 
machen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, einen Anspruch des Auf-
traggebers außergerichtlich geltend zu machen. 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren den Anspruch des Auftraggebers hinsichtlich 
des Grundes (vertragliche und gesetzliche Schuldverhältnisse) und der Fälligkeit und prü-
fen dessen Rechtmäßigkeit. Dabei unterscheiden sie Haupt- und Nebenforderungen. Sie 
ermitteln Verjährungsfristen und schlagen Maßnahmen zur Verhinderung des Eintritts der 
Verjährung vor. 
 
Sie ermitteln verschiedene Möglichkeiten der Geltendmachung des Anspruches und entwi-
ckeln Entscheidungskriterien für das außergerichtliche und das gerichtliche Vorgehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Rechtspersönlichkeit der Beteiligten (natürli-
che und juristische Personen, Personengesellschaften und deren gesetzliche Vertreter) und 
prüfen deren Partei- und Prozessfähigkeit. Dabei beziehen sie entsprechende Registeraus-
züge ein. 
 
Sie ermitteln die Anschrift der Beteiligten (Einwohnermeldeamt) zur Vorbereitung der au-
ßergerichtlichen Vertretung und verfassen das Schreiben unter Nutzung eines Textverarbei-
tungsprogramms effizient und normgerecht, auch in einer Fremdsprache. Sie informieren 
den Auftraggeber über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Beratungshilfe. Sie er-
stellen die Vergütungsberechnung unter Beachtung gebühren- und steuerrechtlicher Vor-
schriften, dabei unterscheiden sie Vergütungsvereinbarung und gesetzliche Vergütung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler leiten aus den Reaktionen der Beteiligten die weiteren Maß-
nahmen ab. 
 
Sie reflektieren die Effizienz der gewählten Vorgehensweise. 
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Lernfeld 5: 

 
Aufgaben im Personalbereich wahr-
nehmen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, arbeits- und sozialrecht-
liche Regelungen für sich und andere anzuwenden und deren Umsetzung verantwor-
tungsvoll mitzugestalten. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Personalbestand, leiten daraus den Personal-
bedarf ab, formulieren eine Stellenbeschreibung und gestalten ein Stellenangebot. Dabei 
beachten sie die rechtlichen Rahmenbedingungen des individuellen und kollektiven Ar-
beitsrechts. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten den Arbeitsvertrag unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Bestimmungen für die ausgewählte Person vor. Sie richten den Arbeitsplatz unter 
Beachtung von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzbestimmungen ein. Sie setzen sich 
für die Einhaltung von Arbeitnehmerschutzrechten ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Ideen zur Erhaltung der Leistungsmotivation und 
würdigen die Bedeutung der Leistungsbereitschaft und der Arbeitszufriedenheit in einer 
sich wandelnden Arbeitswelt. Zur persönlichen und beruflichen Entwicklung nutzen sie 
Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. 
 
Sie kommunizieren im Arbeitsprozess zielgerichtet und verantwortungsbewusst, bringen 
sich in Teambildungsprozesse ein und wenden Konfliktlösungsstrategien an. Sie nutzen die 
Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung zur Wahrnehmung ihrer Rechte als Mitar-
beiter. 
 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im Rahmen der Personalverwaltung an Entgeltab-
rechnungen mit, berücksichtigen dabei steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschrif-
ten und beachten den Schutz personenbezogener Daten. 
 
Sie erstellen Schriftstücke zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Sie stellen die auszu-
händigenden Papiere zusammen und beachten den Anspruch auf Erteilung eines Arbeits-
zeugnisses. Sie berechnen bei der Kündigung von Arbeitsverträgen Kündigungsfristen und 
berücksichtigen die Einhaltung individueller und allgemeiner Kündigungsschutzvorschrif-
ten. Sie notieren die Frist zur Einreichung einer möglichen Kündigungsschutzklage. 
 
Die Schülerinnen und Schüler vergegenwärtigen sich ihre rechtliche Position als Arbeit-
nehmer, würdigen ihr Verhalten selbstkritisch und ziehen Rückschlüsse für ihre weitere 
berufliche Tätigkeit. 
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Lernfeld 6: 

 
Geschäftsprozesse erfassen, kontrollie-
ren und bewerten 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Geschäftsprozesse zu 
erfassen und deren Bearbeitung verantwortungsbewusst zu planen, zu steuern und zu 
kontrollieren. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Geschäftsbeziehungen ihres Betriebes zu den 
Vertragspartnern anhand der Werteströme und stellen diese übersichtlich dar. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über wesentliche Einflussfaktoren auf den 
wirtschaftlichen Erfolg ihres Betriebes und die Arten der Erfolgsermittlung unter Beach-
tung der steuerrechtlichen Vorschriften. 
 
Sie planen den zeitlichen und organisatorischen Ablauf bei der Erfassung der Geschäftspro-
zesse im Rahmen der Einnahmen-Überschussrechnung. Sie wickeln Zahlungsvorgänge ab 
und überwachen die fristgerechte Zahlung. Sie sortieren die die Geschäftsprozesse doku-
mentierenden Belege, prüfen diese auf rechnerische und sachliche Richtigkeit und ordnen 
sie den Konten der Buchhaltung zu. Dabei halten sie die für die Belegverwaltung relevanten 
Grundsätze und die Aufbewahrungsfristen ein. Sie berücksichtigen gesetzliche und betrieb-
liche Pflichten bei der Aufzeichnung von Zahlungsvorgängen in Akten und im Aktenkonto 
sowie im Umgang mit Fremdgeld und Anderkonto und die Vorgaben der Datensicherung 
und des Datenschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Aufwand und Ertrag gegenüber und ermitteln den 
Erfolg ihres Betriebes. Sie bewerten den Erfolg als Basis für die Steuerermittlung bei Ein-
künften aus selbstständiger Arbeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Zahllast anhand der umsatzsteuerrelevanten 
Geschäftsprozesse ihres Betriebes. 
 
Sie würdigen die vollständige und fehlerfreie Erfassung der Geschäftsprozesse als Beurtei-
lungsgrundlage der Wirtschaftlichkeit für den Betrieb und Dritte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihren Beitrag zum Geschäftserfolg und reflektieren 
ihr eigenes Handeln im Hinblick auf die optimale Gestaltung von Geschäftsprozessen. 
 

 



 

 

Seite 20

 
 
Lernfeld 7: 

 
Wirtschaftliche Einflüsse auf betrieb-
liche Entscheidungen beurteilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Einflüsse gesamtwirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen zu analysieren, deren Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche Situation des Betriebes und die Branche zu beurteilen und Konsequenzen 
für das betriebliche und private Handeln zu ziehen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Bedeutung ihres Betriebes im gesamtwirt-
schaftlichen Zusammenhang und ordnen ihn in die arbeitsteilig organisierte Wirtschaft ein. 
Sie informieren sich über Zielsetzungen und Zusammenwirken der Wirtschaftssektoren 
(Erweiterter Wirtschaftskreislauf). Zur Informationsbeschaffung nutzen sie Informations- 
und Kommunikationssysteme. 
 
Die Schülerinnen und Schüler zeigen gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungsprozesse an-
hand der Einkommensentstehung und -verwendung auf und beurteilen die Bedeutung der 
Branche für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. 
 
Sie begreifen den Markt als Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage und 
vollziehen nach, wie sich der Preis in einer Marktwirtschaft bildet (vollkommenes Polypol) 
und welche Auswirkungen dieser auf das Wirtschaftsgeschehen hat. Sie beurteilen die 
Grenzen der freien Preisbildung unter Beachtung berufsrechtlicher Vorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das System der sozialen Marktwirtschaft und die 
Rolle des Staates in dieser Wirtschaftsordnung. Sie schätzen Einflüsse der sozialen Markt-
wirtschaft und des gesellschaftlichen Wandels auf die Entwicklungsmöglichkeiten ihres 
Betriebes ein. Daraus entwickeln sie Ideen zur Verbesserung der Marktposition des Betrie-
bes unter Berücksichtigung der jeweiligen berufsrechtlichen Vorschriften. 
 
Sie reflektieren ihre derzeitige und zukünftige Rolle als Marktteilnehmer. 
 
Die Schülerinnen und Schüler zeigen Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftlichen Han-
delns in ihrem Betrieb auf (ökonomisches Prinzip). Dabei machen sie sich das Spannungs-
verhältnis zwischen bestmöglicher Versorgung und begrenzten Ressourcen bewusst, erar-
beiten Lösungsvorschläge zum sparsamen Umgang mit diesen Ressourcen und nutzen die 
Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwen-
dung (ökologisches Prinzip). Sie erkennen, dass das Wirtschaftlichkeitsprinzip nur im 
Rahmen der Erhaltung der Umwelt und humaner Arbeits- und Lebensbedingungen sinnvoll 
ist. In diesem Zusammenhang überdenken sie ihr eigenes Verhalten. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 

 
 
Lernfeld 8: 

 
Sachenrechtliche Regelungen bei der 
Auftragsbearbeitung anwenden 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Ansprüche aus absolu-
ten Rechten und Besitz abzuleiten und Schreiben zu deren Geltendmachung anzufer-
tigen. 

Die Schülerinnen und Schüler ermitteln bei Aufträgen mit sachenrechtlichem Bezug die 
Stellung der Beteiligten als Eigentümer oder Inhaber sonstiger absoluter Rechte sowie als 
Besitzer beweglicher oder unbeweglicher Sachen. Dazu prüfen sie die Wirksamkeit der 
rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Eigentumsübertragung und des gutgläubigen Er-
werbs an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie den Erwerb des Besitzes. Im Zu-
sammenhang mit der Eigentumsübertragung an Grundstücken beschaffen sie sich die erfor-
derlichen Informationen aus dem Grundbuch. Sie informieren sich über das Zustandekom-
men der dinglichen Absicherung von Forderungen (Pfandrechte an beweglichen und unbe-
weglichen Sachen, Sicherungsübereignung). 
 
Aus der Stellung der Beteiligten leiten sie deren Rechte ab. Für die Geltendmachung sa-
chenrechtlich begründeter Ansprüche fertigen die Schülerinnen und Schüler die entspre-
chenden Schreiben unter Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms an. Sie ermitteln 
und überwachen die Verjährung derartiger Ansprüche. 
 
Die Schülerinnen und Schüler begreifen Eigentum als grundlegendes Element unserer Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsordnung, würdigen seine grundgesetzliche Verankerung und 
stellen Bezüge zur privaten Lebenssituation her. 
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Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 8 
 

 
Nationale gewerbliche Schutzrechte 
anmelden 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 120 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Anmeldung von 
Schutzrechten nach nationalen Vorschriften bis zur Erteilung und Eintragung zu pla-
nen, durchzuführen und zu überwachen.  

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Anliegen des Mandanten und ermitteln das 
betreffende nationale gewerbliche Schutzrecht (Patent – inklusive ergänzendem Schutzzerti-
fikat, Gebrauchsmuster, Marke – inklusive Kollektivmarke und geographischer Herkunfts-
angabe, eingetragenes Design). 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Anmeldung selbstständig vor. Sie stellen Anlagen 
zusammen, beschaffen Vollmachten sowie Erfinderbenennungen und füllen die relevanten 
Formulare aus. Dabei beachten sie die speziellen Vorschriften für Arbeitnehmererfindungen 
und reichen die Anmeldungen ein. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die amtlichen 
Gebühren (Anmelde-, Klassen-, Recherche- und Prüfgebühren) und Auslagen, berechnen 
ihre Höhe, bestimmen die Fälligkeiten, überwachen die fristgerechte Einzahlung und beach-
ten dabei die möglichen Zahlungswege. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, ob bei der Anmeldung eine Neuheitsschonfrist 
zur Anwendung kommt. Sie prüfen die Möglichkeiten einer Prioritätsinanspruchnahme (in-
ländische und ausländische Priorität, Ausstellungspriorität) und erklären diese wirksam 
gegenüber der nationalen Anmeldebehörde. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen den Verfahrensstand fest, dazu nehmen sie in Register 
und Veröffentlichungsorgane Einsicht. Aus eingehenden Bescheiden der nationalen Anmel-
debehörde ziehen sie Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen (Mängelbeseitigung, 
Ausscheidung) und notieren Fristen. Dabei berücksichtigen die Schülerinnen und Schüler 
besondere Möglichkeiten im Erteilungs- und Eintragungsverfahren (Teilung, Abzweigung).  
 
Sie ermitteln die für das Verfahren relevanten Fristen und treffen Vorkehrungen zu deren 
Einhaltung und Überwachung. Beim Versäumen einer Frist prüfen die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeiten einer Wiedereinsetzung oder Weiterbehandlung. Sie stellen die 
Anträge, holen versäumte Handlungen nach und zahlen die erforderlichen Gebühren ein. Sie 
reflektieren die Notwendigkeit des Einhaltens von Fristen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den sich aus dem Fortgang des Verfahrens ergebenden 
Schriftverkehr effizient und normgerecht und nutzen ein Textverarbeitungsprogramm. Sie 
kommunizieren mit dem Mandanten auch in einer Fremdsprache. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Vorgehensweise und beurteilen dabei die 
Bedeutung, die die rechtliche Absicherung von Innovationen für den Mandanten hat. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
 
 
Lernfeld 9: 
 

 
Aufgaben im gerichtlichen Mahnwesen 
selbstständig bearbeiten 

 
2. Ausbildungsjahr

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, zur Erlangung vollstreck-
barer Titel Zahlungsansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren selbstständig geltend 
zu machen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten und prüfen die Möglich-
keiten der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche mittels gerichtlichen Mahn- und Klage-
verfahrens unter den Gesichtspunkten der Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit. 
 
Sie planen die Durchführung des gerichtlichen Mahnverfahrens zur Erlangung eines nationa-
len und internationalen Zahlungstitels (Europäisches Mahnverfahren, Europäisches Verfah-
ren für geringfügige Forderungen). Sie ermitteln die gerichtliche Zuständigkeit sowie die 
Parteien des Verfahrens und ordnen gegebenenfalls deren gesetzliche Vertreter zu. Zur Klä-
rung des Sachverhalts holen sie Auskünfte, auch in einer Fremdsprache, ein. Sie grenzen die 
Hauptforderung von Nebenforderungen ab. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beantragen den Erlass eines Mahnbescheids. Aus der Reaktion 
des Antraggegners leiten sie in den verschiedenen Verfahrensabschnitten die jeweils erforder-
liche Maßnahme unter Einhaltung der geltenden Fristen ein. Sie informieren sich über die 
Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs. Sie überwachen die Zustellung des Mahn-
bescheids und des Vollstreckungsbescheids und eingehende Zahlungen.  
 
Sie erstellen die entsprechende Vergütungsberechnung unter Einbeziehung der einzuzahlen-
den Gerichtskosten für das Mahnverfahren mit und ohne Berücksichtigung der außergerichtli-
chen anwaltlichen Tätigkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Effizienz ihrer Tätigkeit, reflektieren die Effekti-
vität der gewählten Vorgehensweise und ziehen Rückschlüsse für ihre zukünftige Arbeit. 
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Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 9: 
 

 
Dienstordnungs- und beurkundungs-
rechtliche Vorschriften anwenden 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, unter Beachtung dienst-
ordnungs- und beurkundungsrechtlicher Vorschriften Beurkundungen vorzubereiten, 
Eintragungen vorzunehmen, Schriftstücke zu archivieren und die notariellen Tätigkei-
ten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten und bereiten eine Beur-
kundung und eine Beglaubigung vor. Sie erheben die Daten der Beteiligten und Vertretungs-
berechtigten und prüfen Vollmachts- oder Vertretungsnachweise und die Genehmigungs-
pflicht bei Urkunden. Sie entwickeln Strategien zur strukturierten Erfassung von Informatio-
nen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wenden die berufsrechtlichen Vorschriften bei der Erstellung 
der Urkunde an und unterscheiden zwischen Urschrift, Ausfertigung, einfacher und beglau-
bigter Abschrift. Sie erfassen den Vorgang in den entsprechenden Büchern und Akten des 
Notars. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln den Kostenschuldner, fertigen die Kostenberechnung 
und überwachen den Zahlungseingang unter Berücksichtigung der Fälligkeits- und Verjäh-
rungsvorschriften. Gegebenenfalls erstellen sie eine vollstreckbare Ausfertigung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler machen sich die Bedeutsamkeit der Einhaltung der berufsrecht-
lichen Vorschriften bewusst. Sie reflektieren, dass es sich bei den Tätigkeiten im Notariat um 
Hilfeleistungen bei der Gestaltung von Rechtsbeziehungen handelt, deren Erfüllung im We-
sentlichen der Sicherung und Erleichterung des Rechtsverkehrs dient und begreifen die vor-
sorgende Rechtspflege als Teil der Daseinsvorsorge. 
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Patentanwaltsfachangestellter und Patenanwaltsfachangestellte 
 
 
Lernfeld 9: 
 

 
Nationale gewerbliche Schutzrechte auf-
rechterhalten 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Aufrechterhaltung von 
Schutzrechten nach nationalen Vorschriften zu überwachen und die erforderlichen 
Maßnahmen vorzunehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler überwachen laufend die Schutzrechte (Patent – inklusive er-
gänzendem Schutzzertifikat, Gebrauchsmuster, Marke – inklusive Kollektivmarke und geo-
graphischer Herkunftsangabe, eingetragenes Design) und stellen fest, welche zur Aufrechter-
haltung anstehen. Dabei berücksichtigen sie die maximalen Laufzeiten der Schutzrechte und 
prüfen, ob diese gestaffelt sind. Sie ermitteln die zu zahlenden Gebühren (Jahres-, Aufrecht-
erhaltungs- und Verlängerungsgebühren) und deren Fälligkeit. Sie beziehen Besonderheiten 
einzelner Schutzrechte (Klassengebühren, Lizenzbereitschaftserklärung, Sammelanmeldun-
gen) mit ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontaktieren den Mandanten und informieren ihn über die 
Möglichkeiten der Aufrechterhaltung des Schutzes sowie die damit verbundenen Kosten. Sie 
leiten die erforderlichen Maßnahmen, auch unter Verwendung amtlicher Formulare, ein. Da-
bei beachten sie die geltenden Fristen und überwachen diese. Sie unterrichten den Mandaten 
über den Verfahrensstand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den Schriftverkehr mit dem Mandanten effizient und 
normgerecht und nutzen ein Textverarbeitungsprogramm. Sie kommunizieren mit dem Man-
danten auch in einer Fremdsprache. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Effizienz der gewählten Vorgehensweise und 
ziehen Rückschlüsse für ihre künftige Arbeit. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
 
 
Lernfeld 10: 
 

 
Das zivilrechtliche Mandat im erst-
instanzlichen Verfahren bearbeiten  

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei der Bearbeitung des 
zivilrechtlichen Mandats im gerichtlichen Verfahren der ersten Instanz Schriftsätze zu 
erstellen, Fristen und Termine zu überwachen sowie die Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler prüfen nach Erteilung des zivilrechtlichen Mandats für das ge-
richtliche Verfahren in der ersten Instanz das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen. 
 
Sie bereiten bei Bedarf den Antrag auf Prozesskostenhilfe vor. Gegebenenfalls legen sie 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe ein. Sie setzen sich mit der Intention des Gesetzgebers bei der 
Ausgestaltung der Prozesskostenhilfe auseinander. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen die Klageschrift unter Verwendung eines Textverarbei-
tungsprogramms. Einfach gelagerte Zahlungsklagen erstellen sie selbstständig. Sie veranlas-
sen und überwachen die bei Klageerhebung erforderlichen Zahlungsvorgänge (Gerichtskos-
ten, Honorarvorschuss). 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen, berechnen und überwachen entsprechend dem Ver-
fahrensablauf (früher erster Termin, schriftliches Vorverfahren, Beweisaufnahme) die damit 
verbundenen Fristen und Termine und kontrollieren die ordnungsgemäße Zustellung. Sie in-
formieren den Mandanten über den Verfahrensstand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen bei der Abrechnung der Tätigkeiten die unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Beendigung des Zivilprozesses in der ersten Instanz und die 
damit verbundene Kostentragung dem Grunde nach. Für die Ermittlung der Kostenhöhe ferti-
gen sie die Vergütungsberechnung und beantragen die Kostenfestsetzung. Bei Verfahren mit 
Prozesskostenhilfe rechnen sie mit der Staatskasse ab. Gegebenenfalls legen sie Rechtsmittel 
und Rechtsbehelfe gegen die Kostenfestsetzung ein. Sie verwalten und dokumentieren alle 
mit dem Gerichtsverfahren verbundenen Zahlungsvorgänge. Dem Mandanten erteilen sie die 
Endabrechnung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit einer sorgfältigen Arbeitsweise 
zur Vermeidung rechtlicher Nachteile für den Mandanten. 
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 
 
Lernfeld 10: 
 

 
Zivilrechtliche Zahlungsansprüche 
gerichtlich geltend machen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, zivilrechtliche Zahlungs-
ansprüche im Wege des Mahn- und Klageverfahrens geltend zu machen sowie die an-
waltlichen Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten und prüfen die Möglich-
keiten der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche mittels gerichtlichen Mahn- und Klage-
verfahrens unter den Gesichtspunkten der Zulässigkeit, Statthaftigkeit und Zweckmäßigkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beantragen den Erlass eines Mahnbescheids. Aus der Reaktion 
des Antragsgegners leiten sie in den verschiedenen Verfahrensabschnitten die jeweils erfor-
derliche Maßnahme unter Einhaltung der geltenden Fristen ein. Sie informieren sich über die 
Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs. Sie überwachen die Zustellung von Mahn-
und Vollstreckungsbescheiden sowie eingehende Zahlungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Klage. Sie 
bereiten bei Bedarf den Antrag auf Prozesskostenhilfe vor. Sie erstellen die Klageschrift unter 
Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms. Sie veranlassen und überwachen die bei 
Klageerhebung erforderlichen Zahlungsvorgänge (Gerichtskosten, Honorarvorschuss). 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen, berechnen und überwachen entsprechend dem Ver-
fahrensablauf (früher erster Termin, schriftliches Vorverfahren, Beweisaufnahme) die damit 
verbundenen Fristen und Termine und kontrollieren die ordnungsgemäße Zustellung. Im Falle 
der Säumnis berücksichtigen sie die erforderlichen Modifikationen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen die Vergütungsberechnung für die anwaltliche Tätig-
keit. Dabei berücksichtigen sie die relevanten Anrechnungsvorschriften. Sie beantragen die 
Kostenfestsetzung und rechnen bei Verfahren unter Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe 
mit der Staatskasse ab. Bei Bedarf legen sie die entsprechenden Rechtsmittel und Rechtsbe-
helfe gegen die Kostenfestsetzung ein. Die Schülerinnen und Schüler verwalten und doku-
mentieren alle mit dem Gerichtsverfahren verbundenen Zahlungsvorgänge. Dem Mandanten 
erteilen sie die Endabrechnung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit einer sorgfältigen Arbeitsweise 
zur Vermeidung rechtlicher Nachteile für den Mandanten. 
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Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 10: 
 

 
Kauf- und Überlassungsverträge für 
Grundstücke vorbereiten und abwickeln 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Kauf- und Überlassungs-
verträge für Grundstücke zu entwerfen, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzurech-
nen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, in liegenschaftsrechtli-
chen Angelegenheiten (Kaufvertrag, Überlassungsverträge, Veräußerung von Wohn- und 
Teileigentum) Regelungen zu treffen. Sie nehmen die Daten der Beteiligten auf und prüfen 
im Fall einer Vertretung die ordnungsgemäße Bevollmächtigung. Sie klären die für die je-
weilige Angelegenheit notwendigen Voraussetzungen und fordern die entsprechenden Un-
terlagen an. Die Schülerinnen und Schüler nehmen Einsicht ins Grundbuch und entnehmen 
daraus die für den Vertrag relevanten Informationen. Sie bereiten die jeweilige Urkunde vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beantragen nach erfolgter Beurkundung die Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung beim Grundbuchamt und informieren die Beteiligten über deren 
Vollzug. Sie fordern die für den Grundbuchvollzug erforderlichen Genehmigungen, Zu-
stimmungen und Zeugnisse an, halten gesetzliche Anzeigepflichten ein und stellen bei 
Kaufverträgen die Kaufpreisfälligkeit fest. Nach Zahlungseingang beantragen sie die Um-
schreibung und überwachen den Grundbuchvollzug. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung. Sie kontrollieren den Zahlungseingang und ordnen die Zahlungen zu. 
 
Sie nehmen die erforderlichen Eintragungen vor und archivieren die Urkunden und sonsti-
gen Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den erforderlichen Schriftverkehr unter Nutzung eines 
Textverarbeitungsprogramms. Sie kommunizieren sach- und adressatengerecht mit den Be-
teiligten sowie Dritten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit einer sorgfältigen Arbeitswei-
se zur Vermeidung rechtlicher Nachteile für die Beteiligten. 
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Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 10: 

 
Gegen Entscheidungen der nationalen 
Anmeldebehörde fristgebunden vorgehen 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Verfahren, mit denen 
gegen Entscheidungen der nationalen Anmeldebehörde fristgebunden vorgegangen 
wird, zu begleiten. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten und prüfen, mit wel-
chem Verfahren gegen die Entscheidung der nationalen Anmeldebehörde fristgebunden 
vorgegangen werden kann. Sie ermitteln die Zuständigkeit (Deutsches Patent- und Mar-
kenamt, Bundespatentgericht) und die Berechtigten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berechnen die Amts- und Gerichtsgebühren, bestimmen de-
ren Fälligkeiten und überwachen die Einzahlung. Sie füllen amtliche Formulare aus, ferti-
gen Schriftsätze effizient und normgerecht an und nutzen ein Textverarbeitungsprogramm. 
Die Schülerinnen und Schüler überwachen die mit dem Verfahren verbundenen Fristen und 
Termine und informieren den Mandanten über den Verfahrensstand. Im Einspruchsverfah-
ren prüfen sie, ob ein Antrag auf Abgabe des Verfahrens an das Bundespatentgericht mög-
lich ist. Sie ziehen aus den Sach- und Kostenentscheidungen Rückschlüsse für das weitere 
Vorgehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen nach Absprache mit dem Mandanten fest, mit wel-
chem Rechtsmittelverfahren (Beschwerde-, Rechtsbeschwerdeverfahren) die Entscheidung 
fristgebunden angefochten werden kann. Sie bestimmen das zuständige Gericht (Bundespa-
tentgericht, Bundesgerichtshof), die Vertretungs- und Mitwirkungsbefugnisse von Patent- 
und Rechtsanwälten im jeweiligen Verfahren, ermitteln und überwachen die Fristen sowie 
Termine und informieren den Mandanten über den Verfahrensstand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Bedeutung einer exakten Fristenberechnung 
zur Vermeidung von rechtlichen Nachteilen für den Mandanten. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 
 
Lernfeld 11: 
 

 
Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren 
begleiten 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Rechtsbehelfe und 
Rechtsmittel im Zivilprozess voneinander abzugrenzen, die entsprechenden Schrift-
sätze zu verfassen und bei der weiteren Durchführung des Verfahrens bis zur Erstellung 
der Vergütungsberechnung mitzuwirken. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Möglichkeiten des Mandanten, ge-
richtliche Entscheidungen (Urteile, Beschlüsse) überprüfen zu lassen. Dabei differenzieren sie 
zwischen Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln und prüfen deren Statthaftigkeit und Zulässig-
keitsvoraussetzungen. 
 
Sie erstellen unter Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms die Schriftsätze zur Ein-
legung und Begründung der entsprechenden Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, wobei sie insbe-
sondere die Einlegungs- und Begründungsfristen beachten. Gegebenenfalls beantragen sie 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler begleiten die Durchführung der Rechtsbehelfs- und Rechtsmit-
telverfahren, indem sie Schriftsätze gestalten, Wiedervorlagefristen einhalten und mit dem 
Mandanten kommunizieren. Sie prüfen den Eintritt der Rechtskraft des erlangten Titels und 
beurteilen die damit verbundenen Wirkungen. 
 
Sie erstellen nach Abschluss der Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren für diesen Verfah-
rensabschnitt die Vergütungsberechnung des Rechtsanwalts und überprüfen entsprechende 
Zahlungseingänge. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren Sinn und Zweck der unterschiedlichen Möglichkei-
ten, gerichtliche Entscheidungen anzufechten. 
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Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
 
 
Lernfeld 11: 
 

 
Eintragungen von Grundpfandrechten, 
Lasten sowie Beschränkungen vorbereiten 
und abwickeln 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, notarielle Urkunden bei 
der Eintragung von Grundpfandrechten sowie Lasten und Beschränkungen am Grund-
stück zu entwerfen, zu vollziehen und die Tätigkeit abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, eine Eintragung im 
Grundbuch (Grundschuld, Dienstbarkeiten) vornehmen zu lassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Daten der Beteiligten auf, prüfen, ob die für die 
Eintragung notwendigen Voraussetzungen vorliegen und fordern fehlende Erklärungen an. 
Sie entwerfen die jeweilige Urkunde. 
 
Sie beantragen nach erfolgter Beurkundung die Eintragung ins Grundbuch. Sie überwachen 
den Grundbuchvollzug. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweiligen notariellen Tätigkeiten die Kosten-
berechnung. Sie kontrollieren den Zahlungseingang und ordnen die Zahlungen zu. 
 
Sie nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Urkunden und sonstigen 
Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den für die genannten Tätigkeiten erforderlichen 
Schriftverkehr unter Nutzung eines Textverarbeitungsprogramms effizient und normgerecht. 
Sie kommunizieren sach- und adressatengerecht mit den Beteiligten und Dritten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler vergegenwärtigen sich die Bedeutung von Dienstbarkeiten für 
die Veräußerung von Grundstücken sowie die Bedeutung von Grundpfandrechten für die Ab-
sicherung von Krediten und zeigen ihre Auswirkungen auf eine eventuelle Zwangsvollstre-
ckung in das unbewegliche Vermögen auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit einer sorgfältigen Arbeitsweise 
zur Vermeidung rechtlicher Nachteile für die Beteiligten. 
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Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 11: 

 
Bestehende nationale Schutzrechte nicht 
fristgebunden angreifen 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Verfahren, mit denen 
gegen bestehende nationale Schutzrechte nicht fristgebunden vorgegangen wird, zu 
begleiten. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten und prüfen, mit wel-
chem Verfahren (Nichtigkeitsklage gegen Patent, Löschungsverfahren und -klagen gegen 
Marke und eingetragenes Design, Löschungsverfahren gegen Gebrauchsmuster) das beste-
hende nationale Schutzrecht nicht fristgebunden angegriffen werden kann. Sie ermitteln die 
Zuständigkeit (Deutsches Patent- und Markenamt, Bundespatentgericht, Landgericht), die 
Vertretungsbefugnis und die Berechtigten. Sie berücksichtigen bei Marke und eingetrage-
nem Design Löschungsantrag und -klage, Fristen bei der Löschung einer Marke wegen 
bestimmter absoluter Schutzhindernisse sowie besondere Vertretungsmöglichkeiten vor 
dem Bundespatentgericht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berechnen die Amts- und Gerichtsgebühren, bestimmen de-
ren Fälligkeit und überwachen die Einzahlung. Sie füllen amtliche Formulare aus, fertigen 
Schriftsätze effizient und normgerecht an und nutzen ein Textverarbeitungsprogramm. Die 
Schülerinnen und Schüler überwachen die mit dem Verfahren verbundenen Fristen und 
Termine und informieren den Mandanten über den Verfahrensstand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Sach- und Kostenentscheidungen im Hinblick 
auf das weitere Vorgehen. Sie leiten nach Absprache mit dem Mandanten das Rechtsmit-
telverfahren ein. Sie legen nach Auftrag des Mandanten gegen eine im Patentnichtigkeits-
verfahren ergangene Entscheidung Berufung ein. Sie informieren den Mandanten über den 
Verfahrensstand. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Effizienz ihrer Tätigkeit und ziehen Rück-
schlüsse für ihre zukünftige Arbeit. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
 

 

 
Lernfeld 12: 
 

 
Vorgänge in der Zwangsvollstreckung 
bearbeiten 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 120 Std. 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Maßnahmen zur Zwangs-
vollstreckung zu planen, diese einzuleiten, zu überwachen und abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten zur Durchsetzung seiner 
titulierten Ansprüche und informieren ihn über Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung. 
 
Sie prüfen das Vorliegen der Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung und beachten beson-
dere Bestimmungen europäischer Titel im Inland und von deutschen Titeln im europäischen 
Ausland. 
 
Sie planen die Durchführung der Zwangsvollstreckung und berücksichtigen den Vorrang eines 
Insolvenzverfahrens. Sie wählen die geeignete Vollstreckungsmaßnahme aus und ermitteln das 
zuständige Vollstreckungsorgan. Gegebenenfalls holen sie einen Auszug aus dem Schuldner-
verzeichnis ein und beantragen die Abgabe einer Vermögensauskunft. 
 
Die Schülerinnen und Schüler leiten die Zwangsvollstreckung ein. 
 
Sie überwachen die Durchführung der Zwangsvollstreckung unter Beachtung der Fristen, 
überprüfen, ob die eingeleitete Maßnahme erfolgreich war und ergreifen entsprechende Maß-
nahmen. Sie erfassen den Zahlungseingang, erstellen eine Forderungsabrechnung und verrech-
nen Teilzahlungen. 
 
Bei Einwendung gegen die Zwangsvollstreckungsmaßnahme erstellen sie den entsprechenden 
Schriftsatz unter Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms. 
 
Sie erstellen die anwaltliche Vergütungsberechnung und überprüfen den Zahlungseingang. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Effizienz der gewählten Vorgehensweise und 
ziehen Rückschlüsse für ihre zukünftige Arbeit. 
 



 

 

Seite 34

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 

 

 
Lernfeld 12 : 
 

 
Vorgänge in der Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen bearbeiten 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Std. 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Maßnahmen zur Zwangs-
vollstreckung wegen Geldforderungen zu planen, diese einzuleiten und abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten zur Durchsetzung seines 
titulierten Zahlungsanspruchs und informieren ihn über die Möglichkeiten der Zwangsvoll-
streckung. 
 
Sie prüfen das Vorliegen der Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen die Durchführung der Zwangsvollstreckung und be-
rücksichtigen den Vorrang eines Insolvenzverfahrens. Sie holen einen Auszug aus dem 
Schuldnerverzeichnis ein und beantragen die Abgabe einer Vermögensauskunft. Sie wählen 
die geeignete Vollstreckungsmaßnahme aus, ermitteln das zuständige Vollstreckungsorgan 
und leiten die Zwangsvollstreckung ein. 
 
Bei Einwendung gegen die Zwangsvollstreckungsmaßnahme unterbreiten sie dem Mandan-
ten Vorschläge zum weiteren Vorgehen. 
 
Sie erstellen die anwaltliche Vergütungsberechnung und überprüfen den Zahlungseingang. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Effizienz der gewählten Vorgehensweise und 
ziehen Rückschlüsse für ihre zukünftige Arbeit. 
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Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 

 
Lernfeld 12 
 

 
Beurkundungen im Familienrecht vor-
bereiten und abwickeln 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, notarielle Urkunden im 
Familienrecht zu entwerfen, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, familienrechtliche Ange-
legenheiten (Adoption, Ehevertrag, Lebenspartnerschaftsvertrag, Scheidungsfolgenvereinba-
rung) zu regeln. 
 
Sie nehmen die Daten der Beteiligten auf, klären die für die Beurkundung der jeweiligen An-
gelegenheit notwendigen Voraussetzungen und fordern die entsprechenden Unterlagen an. Sie 
bereiten die jeweilige Urkunde vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen nach erfolgter Beurkundung, ob weitere Handlungen für 
den Vollzug notwendig sind und veranlassen diese. 
 
Sie erstellen für die jeweiligen notariellen Tätigkeiten die Kostenberechnung, kontrollieren 
den Zahlungseingang und ordnen die Zahlungen zu. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die 
Urkunden und sonstigen Schriftstücke. 
 
Sie führen den Schriftverkehr effizient und normgerecht und nutzen ein Textverarbeitungspro-
gramm. 
 
Sie entwickeln Empathie und Toleranz für die Beteiligten und kommunizieren mit ihnen sowie 
Dritten sach- und adressatengerecht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den grundgesetzlichen Schutz von Ehe und Familie, 
ziehen Rückschlüsse für ihre eigene Lebensgestaltung und übernehmen Verantwortung für 
sich und andere. 
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Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 12: 

 
Schutzrechtsstreitsachen bearbeiten und 
abrechnen 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei Schutzrechtsstreit-
sachen das Verfahren zu begleiten sowie die anwaltlichen Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen nach Erteilung des Mandats die Vergütungsver-
einbarung mit dem Mandanten. Sie ermitteln die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Schutzrechtsstreitsache (Verletzungsprozess, Löschungsklagen gegen Marke und eingetra-
genes Design). Sie prüfen das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen, die Vertretungsbe-
fugnis und beauftragen bei Bedarf einen Rechtsanwalt, der die Mitwirkung des Patentan-
walts in diesem Verfahren anzeigt. Sie erstellen die Klageschrift, berechnen die Gerichts-
gebühren und überwachen die Einzahlung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren den Mandanten über den Verfahrensstand. Sie 
erfassen und überwachen die mit dem Verfahren verbundenen Fristen und Termine. Die 
Schülerinnen und Schüler ziehen aus den Sach- und Kostenentscheidungen Rückschlüsse 
für das weitere Vorgehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen nach Absprache mit dem Mandanten, mit welchem 
Verfahren die gerichtliche Entscheidung angefochten werden kann. Sie bestimmen das zu-
ständige Gericht sowie die Vertretungs- und Mitwirkungsbefugnisse von Patent- und 
Rechtsanwälten im jeweiligen Verfahren. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln und 
überwachen die Fristen und Termine. Sie führen den Schriftverkehr effizient und normge-
recht und nutzen ein Textverarbeitungsprogramm. 
 
Nach Abschluss des Verfahrens erstellen sie die Vergütungsberechnungen für den Patent- 
und Rechtsanwalt und berücksichtigen dabei Besonderheiten des Verfahrens (schriftliches 
Verfahren, Versäumnisverfahren). Gegenüber dem erstattungspflichtigen Gegner beantra-
gen sie die Kostenfestsetzung, bei Bedarf auch die Kostenausgleichung beim zuständigen 
Gericht. Sie legen gegebenenfalls Rechtsmittel und Rechtsbehelf gegen die Kostenfestset-
zung ein. Unter Verrechnung der Zahlungen des erstattungspflichtigen Gegners erteilen sie 
dem Mandanten die Endabrechnung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit einer sorgfältigen Arbeits-
weise zur Vermeidung von Haftungsrisiken. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 13  

 
In familien- und erbrechtlichen Ange-
legenheiten tätig werden  
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bei der Bearbeitung 
familien- und erbrechtlicher Angelegenheiten besondere Verfahrensvorschriften an-
zuwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren das Anliegen des Mandanten in familien- und 
erbrechtlichen Angelegenheiten (Verwandtschaft, Ehe, Lebenspartnerschaft, nichteheliche 
Lebensgemeinschaft, Unterhalt, Erbfolge). Sie entwickeln Empathie und Toleranz für die 
Mandanten in deren besonderer Lebenssituation. Sie wenden Strategien zur Konfliktlösung 
an und machen sich die Wirkung der eigenen Persönlichkeit bewusst. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen, dass das Unterhaltsrecht bei verwandtschaft-
lichen Beziehungen in gerader Linie nach dem Prinzip der Bedürftigkeit greift und Unter-
haltsansprüche bei der Beantragung von Sozialleistungen im Rahmen des Subsidiaritätsprin-
zips zu prüfen sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wenden die besonderen Verfahrensvorschriften für die Bear-
beitung der Angelegenheiten an, erfassen die erforderlichen Daten und fertigen nach Anwei-
sung Schreiben effizient und normgerecht. Dabei nutzen sie ein Textverarbeitungspro-
gramm. 
 
Sie ermitteln die Verfahrenswerte und erstellen die Vergütungsberechnung. Sie kontrollieren 
die Zahlungseingänge und ordnen die Zahlungen zu. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Prinzipien des Familien- und Erbrechts als Aus-
gestaltung des grundgesetzlichen Schutzes von Familie und Eigentum. Sie ziehen Rück-
schlüsse für ihre eigene Lebensgestaltung und übernehmen Verantwortung für sich und an-
dere. 
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 13  

 
Ehe- und Partnerschaftsverträge vorbe-
reiten und abwickeln 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Ehe- und Partnerschafts-
verträge vorzubereiten, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten nach rechtlicher Absi-
cherung in einer Partnerschaft. 
 
Sie nehmen die Daten der Beteiligten auf, klären die für die Beurkundung notwendigen Vo-
raussetzungen und fordern die entsprechenden Unterlagen an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten einen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag (Güterstand, 
Unterhalt, Versorgungsausgleich, elterliche Sorge) vor, dabei nutzen sie ein Textverarbei-
tungsprogramm effizient. Sie entwickeln Toleranz für die Beteiligten und kommunizieren 
mit ihnen sowie Dritten sach- und adressatengerecht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen nach erfolgter Beurkundung, ob weitere Handlungen 
für den Vollzug notwendig sind und veranlassen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung, kontrollieren den Zahlungseingang und ordnen die Zahlungen zu. 
 
Sie nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Urkunden und sonstigen 
Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den grundgesetzlichen Schutz von Ehe und Fami-
lie und ziehen Rückschlüsse für ihre eigene Lebensgestaltung und übernehmen Verantwor-
tung für sich und andere. 
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Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 13  

 
Beurkundungen im Erbrecht vorbereiten 
und abwickeln 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, notarielle Urkunden im 
Erbrecht zu entwerfen, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, in erbrechtlichen Ange-
legenheiten Regelungen zu treffen. Dabei entwickeln sie ein Gespür für die emotionale Lage 
der Beteiligten und kommunizieren situationsgerecht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Daten der Beteiligten auf, klären die für die je-
weilige Angelegenheit notwendigen Voraussetzungen und fordern die entsprechenden Un-
terlagen an. Sie bereiten die jeweilige Urkunde vor. 
 
Nach erfolgter Beurkundung prüfen sie, ob weitere Handlungen für den Vollzug der Urkun-
de notwendig sind und veranlassen diese fristgerecht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung, kontrollieren den Zahlungseingang und ordnen die Zahlungen zu. Sie nehmen die 
notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen die Korrespondenz mit den Beteiligten und Dritten 
sach- und adressatengerecht und nutzen Informations- und Kommunikationssysteme. 
 
Sie würdigen die Bedeutung der vorsorgenden Tätigkeit. Sie ziehen Rückschlüsse für ihre 
eigene Lebensgestaltung und übernehmen Verantwortung für sich und andere. 
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Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 13: 

 
Internationale gewerbliche Schutzrechte 
anmelden und die Verfahren begleiten 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 120 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, gewerbliche Schutzrechte 
aufgrund regionaler und internationaler Verträge und Abkommen anzumelden sowie 
die daraus resultierenden Verfahren durchzuführen und zu überwachen. 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Anliegen des Mandanten und prüfen die in 
Frage kommenden Schutzrechte und entsprechenden Anmeldeverfahren aufgrund regionaler 
(Europäisches Patent, Gemeinschaftspatent, -geschmacksmuster und –marke) und internati-
onaler Verträge und Abkommen (Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, International registrierte Marke nach dem 
Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen und Ge-
schmacksmuster aufgrund des Haager Musterabkommens). Sie unterbreiten dem Mandanten 
Vorschläge unter Einbeziehung der anfallenden Gebühren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die zuständige Anmeldebehörde (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt, Europäisches Patentamt, Weltorganisation für geistiges Eigentum und 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)). Sie stellen Un-
terlagen und Anlagen zusammen, beschaffen Vollmachten, füllen Formulare aus und reichen 
die Anmeldung unter Beachtung der Prioritätsfristen ein. Die Schülerinnen und Schüler er-
mitteln die Fälligkeit und Höhe der zu zahlenden Gebühren und Auslagen. Sie nehmen die 
fristgerechte Einzahlung bei den Anmeldebehörden über die verschiedenen Zahlungswege 
vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler leiten regionale sowie nationale Phasen ein und bereiten die 
daraus resultierenden weiteren Verfahren vor. Hierfür stellen sie Unterlagen zusammen, 
beschaffen Vollmachten, Übersetzungen sowie Erklärungen und beauftragen Auslandsan-
wälte. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die anfallenden Gebühren und Auslagen für 
Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und dem Deutschen Patent- und Markenamt. Sie 
nehmen die fristgerechte Einzahlung vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterrichten den Mandanten unter Einbeziehung von Re-
gistern und Veröffentlichungsorganen über den Verfahrensstand. Sie leiten aufgrund der 
eingehenden, auch fremdsprachlichen, Schriftstücke und Bescheide Maßnahmen für das 
weitere Vorgehen, insbesondere zur Mängelbeseitigung und Teilung ein. Sie erfassen, be-
rechnen und überwachen die mit dem Verfahren verbundenen Fristen und Termine. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln kontinuierlich, welche Schutzrechte zur Aufrechter-
haltung anstehen. Dabei berücksichtigen sie die maximalen Laufzeiten der Schutzrechte und 
prüfen, ob diese gestaffelt sind. Sie ermitteln die anfallenden Gebühren und deren Fälligkeit. 
Sie nehmen die fristgerechte Zahlung, auch über das laufende Konto, vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln für den Mandanten, abhängig von seiner Stellung 
als Anmelder, Inhaber des Schutzrechts oder Dritter mögliche Angriffs- und Verteidigungs-
mittel gegen die Zurückweisung oder die Erteilung und Eintragung von Schutzrechten. Sie 
prüfen, auf welchem Wege gegen die Erteilung eines europäischen Patents und die Eintra-
gung einer Gemeinschaftsmarke und einer international registrierten Marke mit Gemein-
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schaftsmarkenschutzanteil fristgebunden vorgegangen werden kann. Sie nehmen die wirk-
same Zahlung der Gebühren vor, erstellen die Schriftsätze und reichen diese fristgemäß bei 
der zuständigen Behörde ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den Schriftverkehr mit den zuständigen Behörden, 
beauftragten Rechts- oder Patentanwälten, Mandanten und beteiligten Dritten auch in einer 
Fremdsprache effizient. 
 
Sie reflektieren die Notwendigkeit von Fremdsprachenkenntnissen, um geistiges Eigentum 
durch internationale Schutzrechte schützen zu lassen und entwickeln persönliche Strategien, 
um ihre Fremdsprachenkompetenz zu erweitern. 
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Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 
 

 
Lernfeld 14: 

 
Besondere Verfahren bearbeiten 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Strategien zur Informa-
tionsbeschaffung und Problemlösung anzuwenden, um besondere Verfahren in ihrem 
Verantwortungsbereich selbstständig zu bearbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen des Mandanten und prüfen, welches 
Verfahren in der ordentlichen oder in der besonderen Gerichtsbarkeit einzuleiten ist. 
 
Sie wenden Strategien an, um Informationen strukturiert zu erfassen und ihre weitere Vor-
gehensweise zu planen. 
 
Sie bearbeiten das Verfahren selbstständig und berücksichtigen die jeweiligen Verfahrens-
vorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen Schriftsätze effizient und normgerecht an und nutzen 
ein Textverarbeitungsprogramm. Sie führen die mit der Abrechnung der anwaltlichen Tätig-
keit verbundenen Arbeiten selbstständig aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Effektivität und Effizienz der gewählten Vor-
gehensweise und ziehen Rückschlüsse für ihre zukünftige Arbeit. 
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 14: 

 
Urkunden in erbrechtlichen Angelegen-
heiten bearbeiten 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, notarielle Urkunden im 
Erbrecht vorzubereiten, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen (Testament, Erbschein, Erbausschla-
gung) der Beteiligten, in erbrechtlichen Angelegenheiten Regelungen zu treffen. Sie entwi-
ckeln ein Gespür für die emotionale Lage der Beteiligten und kommunizieren situationsge-
recht. 
 
Sie nehmen die Daten der Beteiligten auf, klären die für die jeweilige Angelegenheit not-
wendigen Voraussetzungen und fordern die entsprechenden Unterlagen an. Auf Veranlas-
sung und nach Vorgabe des Notars bereiten sie die Urkunde vor und nehmen nach erfolgter 
Beurkundung weitere für den Vollzug der Urkunde notwendige Handlungen vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung. 
 
Sie nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Schriftstücke. 
 
Sie führen die Korrespondenz mit den Beteiligten sowie Dritten sach- und adressatengerecht 
und nutzen Informations- und Kommunikationssysteme. 
 
Die Schülerinnen und Schüler würdigen die Bedeutung der vorsorgenden Tätigkeit. Sie zie-
hen Rückschlüsse für ihre eigene Lebensgestaltung und übernehmen Verantwortung für sich 
und andere. 
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Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 
 
 
Lernfeld 14: 

 
Beurkundungen im Handels- und Gesell-
schaftsrecht vorbereiten und abwickeln 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, notarielle Urkunden im 
Handels- und Gesellschaftsrecht zu entwerfen, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzu-
rechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, in handels- und gesell-
schaftsrechtlichen Angelegenheiten Regelungen zu treffen (Gründung einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Satzungsänderung, Geschäftsanteilsabtretung, Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung). 
 
Sie klären die für die jeweilige Angelegenheit notwendigen Voraussetzungen und fordern die 
entsprechenden Unterlagen an. Sie bereiten die Urkunde vor, indem sie die relevanten Infor-
mationen vollständig und strukturiert erfassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beantragen nach erfolgter Beurkundung die Eintragung in das 
Register und überwachen deren Vollzug. Dabei nutzen sie den elektronischen Rechtsverkehr. 
Sie informieren die Beteiligten und erläutern ihnen den Registerauszug sowie die Möglichkeit 
der Einsicht in das Register. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung, kontrollieren den Zahlungseingang und ordnen die Zahlungen zu. 
 
Sie nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Urkunden und sonstigen 
Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den Schriftverkehr effizient und normgerecht und nut-
zen ein Textverarbeitungsprogramm. Sie kommunizieren sach- und adressatengerecht mit den 
Beteiligten sowie Dritten. 
 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit des sorgfältigen Arbeitens zur 
Vermeidung rechtlicher Nachteile für die Beteiligten und ergreifen Maßnahmen zur Optimie-
rung ihrer Arbeitsweise. 
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 15: 
 

 
Liegenschaftliche Angelegenheiten 
vorbereiten und abwickeln 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Urkunden für liegen-
schaftliche Angelegenheiten vorzubereiten, zu vollziehen und die Tätigkeiten abzu-
rechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, in liegenschaftsrechtli-
chen Angelegenheiten (Grundstückskaufverträge und Grundschuldbestellungen) Regelun-
gen zu treffen. 
 
Sie nehmen die Daten der Beteiligten auf, klären die für die jeweilige Angelegenheit not-
wendigen Voraussetzungen und fordern die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten auf Veranlassung und nach Vorgabe die Urkunde 
vor. Sie nehmen nach erfolgter Beurkundung weitere für den Vollzug der Urkunde notwen-
dige Handlungen vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung. 
 
Sie nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Urkunden und sonstigen 
Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den für die Tätigkeiten erforderlichen Schriftverkehr 
effizient und normgerecht und nutzen ein Textverarbeitungsprogramm. Sie kommunizieren 
sach- und adressatengerecht mit den Beteiligten sowie Dritten. 
 
Sie vergegenwärtigen sich die Bedeutung einer Grundschuld für die Absicherung von Kredi-
ten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit einer sorgfältigen Arbeitswei-
se zur Vermeidung rechtlicher Nachteile für die Beteiligten. 
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
 

 
Lernfeld 16: 

 

 
Erstanmeldungen im Handels- und Ge-
sellschaftsrecht vorbereiten und ab-
wickeln 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Erstanmeldungen im 
Handels- und Gesellschaftsrecht vorzubereiten, zu vollziehen und die Tätigkeiten ab-
zurechnen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen das Anliegen der Beteiligten, in handels- und gesell-
schaftsrechtlichen Angelegenheiten Regelungen (Erstanmeldung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung) zu treffen. 
 
Sie nehmen die Daten der Beteiligten vollständig und strukturiert auf, klären die für die je-
weilige Angelegenheit notwendigen Voraussetzungen und fordern auf Anweisung die ent-
sprechenden Unterlagen an. Sie bereiten auf Veranlassung und nach Vorgabe die Urkunde 
vor. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beantragen nach erfolgter Beurkundung die erforderliche Ein-
tragung in das Register und überwachen deren Vollzug. Dabei nutzen sie den elektronischen 
Rechtsverkehr. Sie informieren die Beteiligten über die erfolgte Eintragung, erläutern ihnen 
den Registerauszug und weisen sie auf die Möglichkeit der Einsicht in das Register hin. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die jeweilige notarielle Tätigkeit die Kostenbe-
rechnung und kontrollieren den Zahlungseingang. 
 
Sie nehmen die notwendigen Eintragungen vor und archivieren die Urkunden und sonstigen 
Schriftstücke. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen den Schriftverkehr effizient und normgerecht und nut-
zen ein Textverarbeitungsprogramm. Sie kommunizieren sach- und adressatengerecht mit 
den Beteiligten sowie Dritten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Notwendigkeit des sorgfältigen Arbeitens zur 
Vermeidung rechtlicher Nachteile für die Beteiligten und ergreifen Maßnahmen zur Opti-
mierung ihrer Arbeitsweise. 
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Teil VI Lesehinweise 
 
 
 
 

 
Lernfeld 4: 
 

 
Ansprüche außergerichtlich gel-
tend machen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ei-
nen Anspruch des Auftraggebers außergerichtlich geltend zu ma-
chen. 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren den Anspruch des Auf-
traggebers hinsichtlich des Grundes (vertragliche und gesetzliche 
Schuldverhältnisse) und der Fälligkeit und prüfen dessen Rechtmä-
ßigkeit. Dabei unterscheiden sie Haupt- und Nebenforderungen. Sie 
ermitteln Verjährungsfristen und schlagen Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Eintritts der Verjährung vor. 
 
Sie ermitteln verschiedene Möglichkeiten der Durchsetzung des An-
spruches und entwickeln Entscheidungskriterien für das außergericht-
liche und das gerichtliche Vorgehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Rechtspersönlichkeit 
der Beteiligten (natürliche und juristische Personen, Personengesell-
schaften und deren gesetzliche Vertreter) und prüfen deren Partei- 
und Prozessfähigkeit. Dabei beziehen sie entsprechende Registeraus-
züge ein. 
 
Sie ermitteln die Anschrift der Beteiligten (Einwohnermeldeamt) zur 
Vorbereitung der außergerichtlichen Vertretung und verfassen das 
Schreiben unter Nutzung eines Textverarbeitungsprogramms effizient 
und normgerecht, auch in einer Fremdsprache. Sie informieren den 
Auftraggeber über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Bera-
tungshilfe. Sie erstellen die Vergütungsberechnung unter Beachtung 
gebühren- und steuerrechtlicher Vorschriften, dabei unterscheiden sie 
Vergütungsvereinbarung und gesetzliche Vergütung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler leiten aus den Reaktionen der Beteilig-
ten die weiteren Maßnahmen ab. 
 
Sie reflektieren die Effizienz der gewählten Vorgehensweise. 
 

 
 

Angabe des Ausbildungsjahres; 
40, 60 oder 80 Stunden 

fortlaufende 
Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 
Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält gene-
ralisierte Beschrei-
bung der Kernkom-
petenz (siehe Be-
zeichnung des Lern-
feldes) am Ende des 
Lernprozesses des 
Lernfeldes 

Fremdsprache ist 
berücksichtigt  

offene Formulierungen ermöglichen den 
Einbezug organisatorischer Veränderun-
gen 

Gesamttext gibt 
Hinweise zur Ge-
staltung ganzheitli-
cher Lernsituationen 
über die Hand-
lungsphasen hinweg 

verbindliche Min-
destinhalte sind 
kursiv markiert 

Komplexität und 
Wechselwirkungen 
von Handlungen 
sind berücksichtigt 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; Metho-
den-, Lern- und kommunikative Kompetenz 
sind berücksichtigt 
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Abschnitt A: berufsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1 Mandanten- 
oder Beteilig-
tenbetreuung  

(§ 4 Absatz 2 

Nummer 1) 

 
     In allen berufs-

spezifischen LF; 
„kommunizieren 
sach- und ad-
ressatengerecht 

1.1 Mandanten- 
oder beteilig-
tenorientierte 
Kommunikation 
und serviceori-
entierte Be-
treuung 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 1 
Buchstabe a) 

a) eigene Rolle als Dienstleister 
und die kommunikativen Anfor-
derungen im Mandanten- oder 
Beteiligtenkontakt verstehen 

b) Gespräche unter Anwendung 
verbaler und nonverbaler  
Kommunikationsformen und 
-techniken adressatenorientiert 
führen, auf Mandanten- oder 
Beteiligtenverhalten angemes-
sen reagieren 

c) Telefonate serviceorientiert 
führen und nachbereiten  

d) Wertschätzung und Vertrauens-
bildung als Grundlage erfolgrei-
cher Kommunikation begreifen 
und umsetzen  

e) aus mündlichen und schriftli-
chen Informationen den wesent-
lichen Sachverhalt ermitteln und 
weitere Handlungsschritte ein-
leiten  

f) Mandanten oder Beteiligte emp-
fangen und unter Berücksichti-
gung ihrer persönlichen Situati-
on und ihres soziokulturellen 
Hintergrundes, ihrer Erwartun-
gen und Wünsche serviceorien-
tiert betreuen 

g) Beschwerden entgegennehmen 
und Lösungsmöglichkeiten an-

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LF 1 + integrativ 
in weiteren LF 

 

LF 4 + integrativ 
in weiteren LF 

 

 

 

 

 

LF 1 + integrativ 
(adressatenge-
rechte Kommu-
nikation) 

 

LF 1, 2, 3, 4 

 

 

 

LF 1, 4 

 

  

 

 

LF 1, 5 

BIBB: Gisela Mettin, Dr. Anke Kock, Manfred Zimmermann, Carl Schamel 
KMK: Arno Limmeroth 
 Liste der Entsprechungen 

zwischen Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan 

der Berufsausbildung 
 

zum Rechtsanwaltsfachangestellten und zur Rechtsanwaltsfachangestellten, zum Notarfachangestellten und 
zur Notarfachangestellten, zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und zur Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten und zum Patentanwaltsfachangestellten und zur Patentanwaltsfachangestellten 

(Stand: 16.06.2014) 
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Ausbildungsrahmenplan 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

bieten 

h) Konflikte identifizieren, themati-
sieren und versachlichen 

i) durch situationsgerechtes Ver-
halten zur Konfliktlösung beitra-
gen 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

LF 1, 2, 5 

1.2 Konferenz- und 
Besprechungs-
management 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 1 
Buchstabe b) 

a) externe und interne Konferen-
zen und Besprechungen pla-
nen, vorbereiten und bei der 
Durchführung mitwirken 

b) Konferenz- und Besprechungs-
ergebnisse aufzeichnen 

c) Konferenzen und Besprechun-
gen nachbereiten 

X  X 

 

 

 

 

X 

  LF 2 

 

 

 

 

LF 2 

1.3 Fachbezogene 
Anwendung 
der englischen 
Sprache 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 1 
Buchstabe c) 

a) Auskünfte erteilen und einholen 

b) Informationsquellen aufgaben-
bezogen auswerten 

X  X 

X 

  LF 4 

LF 1, 3 

c) kurze Standardschreiben ver-
fassen 

 X X X X LF 4, 9 RE, Pat, 
No LF 10, 11 

2 Büro - und 
Arbeitsorgani-
sation  

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2) 

 
      

2.1 Betriebs- und 
Arbeitsabläufe; 
Qualitätssiche-
rung 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe a) 

a) bei Planung, Organisation und 
Gestaltung von Betriebsabläu-
fen mitwirken und zur Optimie-
rung beitragen  

b) Arbeits- und Organisationsmittel 
aufgabenorientiert auswählen 
und effektiv und effizient einset-
zen 

X  X 

 

 

X 

 

  LF 2 

 

 

LF 2 

c) eigene Arbeit systematisch 
inhaltlich und zeitlich strukturie-
ren, zielgerecht organisieren, 
rationell gestalten und qualitäts-
bewusst kontrollieren  

d) qualitätssichernde Maßnahmen 
im eigenen Verantwortungsbe-
reich durchführen, kontrollieren 
und bewerten  

 X X 

 

 

 

X 

 

X X LF 2, 5, 6, 8, 9 
No, ab LF 10 
alle 

 

 

LF 2, s. o. 

 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 
Lernfeld(er) 



 
Seite 3 von 27 RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTER / RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE 

NOTARFACHANGESTELLTER / NOTARFACHANGESTELLTE 
RECHTSANWALTS- UND NOTARFACHANGESTELLTER / RECHTSANWALTS- UND NOTARFACHANGESTELLTE 

PATENTANWALTSFACHANGESTELLTER / PATENTANWALTSFACHANGESTELLTE 

ERGEBNIS  DER  ERSTEN GEMEINSAMEN SITZUNG  AM  16.06.2014 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

  e) Methoden des Selbst- und 
Zeitmanagements nutzen, ins-
besondere bei der zeitlichen 
Planung und Durchführung von 
Arbeitsabläufen Prioritäten set-
zen  

f) Zusammenhänge von Selbst- 
und Zeitmanagement, Leis-
tungssteigerung und Stress be-
achten 

  X 

 

 

 

X 

 

  LF 2 

 

 

 

LF 2 

2.2 Büro- und 
Verwaltungs-
arbeiten; Ak-
tenverwaltung 
und Dokumen-
tation 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe b) 

a) eingehende  und ausgehende 
Post unter Berücksichtigung 
rechtlicher und betrieblicher 
Vorgaben bearbeiten  

b) Informationen beschaffen, aus-
werten, weiterleiten und archi-
vieren 

c) Ordnungs- und Ablagesysteme 
für Schriftgut und Aktenverwal-
tung einsetzen 

d) Dokumente und Unterlagen 
ordnen, sicher verwahren und 
Aufbewahrungsfristen beachten 

e) Akten anlegen, führen und ar-
chivieren 

f) Materialbedarf ermitteln, Waren 
unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Aspekte bestellen  

g) Waren annehmen, kontrollieren 
und lagern 

X  X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 LF 2 
 
 
 
LF 2, 4 
 
 
 
LF 2, 9 ReNo, 
No 
 
 
LF 2, s. c) 
 
 
LF 2, s. c) 
 
 
LF 3 
 
 
LF 3 

h) Schriftverkehr selbstständig und 
nach Anweisung führen, Anla-
gen und Dokumente zusam-
menstellen und beifügen 

 X X X X LF 3, 4 und 
spezifische LF 
ab LF 8 

2.3 Fristen- und 
Terminma-
nagement  

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe c) 

a) Verfahrenstermine notieren und 
kontrollieren  

b) betriebliche Termine planen, 
notieren und koordinieren 

c) Fristen nach Eingang unter 
Berücksichtigung gesetzlicher 
und betrieblicher Vorgaben be-
rechnen, notieren; Einhaltung 
der Fristen kontrollieren  

d) Termin- und Fristenkalender 
führen und verwalten 

X  X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 LF 3, 4 

 

LF 2 

 

LF 3, 4, 6 

Fristen berech-
nen in allen 
berufsbezoge-
nen LF 

LF 3, 4 

2.4 Arbeiten im 
Team 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe d) 

a) Aufgaben im Team planen und 
bearbeiten 

b) Teamentwicklung mitgestalten 

 

c) Kritik konstruktiv annehmen und 
äußern 

d) Teambesprechungen vorberei-
ten und mitgestalten 

X  X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 LF 2, 5, 1 

 

LF 2, 5, 1 

 

LF 1 

 

LF 2, 1, 5 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

2.5 Textgestaltung  

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe e) 

a) fachkundliche Texte formulieren 
und gestalten 

b) fachkundliche Textbausteine 
und Formulare entwickeln 

c) Textverarbeitungssysteme und  
-programme wirtschaftlich und 
aufgabenorientiert einsetzen 

X  X 

 

 

X 

  LF 3, 4 und in 
allen berufsbe-
zogenen LF! 

 

LF 3, 4 

2.6 Informations- 
und Kommuni-
kationssysteme 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe f) 

a) Informations- und Kommunika-
tionssysteme einsetzen; stan-
dard-, branchen- und betriebs-
spezifische Software anwenden 

b) Informationen beschaffen, auf-
bereiten und nutzen; fachspezi-
fische Datenbanken anwenden 

c) Möglichkeiten des internen und 
externen Datenaustausches 
über unterschiedliche Kommu-
nikationsnetze nutzen 

d) Auskünfte aus Registern und 
Datenbanken abrufen 

X  X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  LF 1, 2, 3, 4 

 

 

LF 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

LF 2, 4, 
spezifische 
No/ReNO 

2.7 Elektronischer 
Rechtsverkehr 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe g) 

a) rechtliche Voraussetzungen zur 
Teilnahme am elektronischen 
Rechtsverkehr beachten 

b) elektronisches Postfach für 
Kommunikation mit Gerichten 
und Verwaltung nutzen 

X   

 

 

X 

 

 

 

X 

X No: LF 
10,11,12,13,14 
ReNo 15,16 

 

LF 4, 9 Re 

2.8 Datenschutz 
und Daten-
sicherheit 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2 
Buchstabe h) 

a) gesetzliche, berufsspezifische 
und betriebliche Vorschriften 
zum Datenschutz anwenden 

b) Daten sichern und verwahren 

X  X 

 

 

X 

  LF 1, 2 

 

 

LF 2 

3 Rechnungswe-
sen und Kon-
trolle 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 3) 

       

3.1 Rechnungs- 
und Finanzwe-
sen; Zahlungs-
verkehr 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 3 
Buchstabe a) 

a) Rechnungen nach steuerrechtli-
chen Vorgaben entwerfen und 
eingehende Rechnungen auf 
diese Vorgaben hin prüfen 

b) betriebliche Berechnungen 
unter Berücksichtigung des 
kaufmännischen Rechnens 
durchführen, insbesondere Pro-
zent- und Zinsberechnungen 

X  X 

 

 

X 

  LF 4 und spezi-
fische LF 

 

                       
LF 3 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

c) Sach- und Finanzkonten unter-
scheiden und einrichten 

d) betriebliche Geschäftsvorfälle 
unter Berücksichtigung von 
Buchführungspflichten nach 
Handels- und Steuerrecht  
buchen 

e) Zahlungsvorgänge abwickeln 
und überwachen  

 

 

f) Arten der betriebsrelevanten  
Steuern unterscheiden und de-
ren Termine und Fristen über-
wachen  

g) Vorarbeiten zur Einnahme-
Überschussrechnung und zum 
Jahresabschluss durchführen 

 X  X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 LF 6 

 

LF 6 

 

 

LF 6, 
spezifische LF 
Re 10,12,13, 
ReNo 9,10,12, 
3,16, No 10-14  

 

LF 6 

 

LF 6 

3.2 Aktenbuch-
haltung 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 3 
Buchstabe b) 

a) gesetzliche und betriebliche 
Pflichten bei der Aufzeichnung 
von Zahlungsvorgängen in den 
Akten und im Aktenkonto be-
rücksichtigen 

b) gesetzliche und betriebliche 
Pflichten im Umgang mit 
Fremdgeld und Anderkonten 
berücksichtigen 

 X  X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

LF 6,  
LF 10,11,15 
ReNo 

 

 

LF 6, No 10,11, 
ReNo 15 

+ integrativ („Zahlungs-

eingänge überwachen“) 

4 Gesetze und 
Verordnungen 
in der Rechts-
pflege 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4) 
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Ausbildungsrahmenplan 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 
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4.1 Handhabung 
von Gesetzen 
und Verord-
nungen; Euro-
parecht 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 
Buchstabe a) 

a) Inhalts- und Sachverzeichnisse 
in Gesetzen verwenden; Aufbau 
und Struktur von Gesetzesvor-
schriften erfassen sowie die ent-
sprechenden Gesetzesvorschrif-
ten auffinden  

b) Gesetze, Rechtsprechung, 
Literatur und Zeitschriften sowie 
deren Fundstellen mit den übli-
chen Abkürzungen bezeichnen, 
unterscheiden und zuordnen 

c) Grundlagen des grenzüber-
schreitenden Rechtsverkehrs  
unterscheiden, einordnen und 
berücksichtigen  

X  X 

 

 

 

X 

  LF 1, 2, 3, 4 

 

 

 

LF 1, 3 + integ-
rativ in allen 
berufsbezoge-
nen LF (a und b) 

4.2 Zivilrecht 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 
Buchstabe b) 

       

4.2.1 Allgemeiner 
Teil des bür-
gerlichen 
Rechts 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 
Buchstabe aa) 

a) Bücher des BGB und ihre 
Rechtsgebiete, insbesondere 
Schuld- und Sachenrecht unter-
scheiden 

b) Rechtsbegriffe, insbesondere 
die der Personen und Sachen, 
bei der Lösung von berufsbezo-
genen Aufgaben berücksichti-
gen 

c) Unterschiede der gesetzlichen 
und rechtsgeschäftlichen Ver-
tretung beachten  

d) Voraussetzung und Wirkung der 
Verjährung überprüfen 

e) Voraussetzungen für die Ent-
stehung, Wirksamkeit und 
Durchführung von Rechtsge-
schäften prüfen, insbesondere 
Arten von Willenserklärungen 
sowie einseitige und mehrseiti-
ge Rechtsgeschäfte erläutern, 
Formerfordernisse prüfen sowie 
Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
unterscheiden 

X  X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 LF 3, 1 

 

 

LF 3, 4, 1 

 

 

 

LF 3, 4 

 

LF 3, 8, 

+ LF 4 (1. Abs.) 

LF 3 

+ LF 4 (1. Abs.) 

 

 

4.2.2 Schuld- und 
Sachenrecht 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 
Buchstabe bb) 

a) vertragliche und gesetzliche 
Schuldverhältnisse unterschei-
den 

b) Leistungsstörungen bei der 
Erfüllung des Kaufvertrages 
feststellen und Rechtsfolgen 
beachten  

c) Formen des vertraglichen und 
gesetzlichen Eigentumserwerbs 

X  X 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

LF 4 

 

 

LF 3 

 

LF 4, 8, spezifi-
sche LF ReNo, 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

unterscheiden und bei der Be-
arbeitung von Fachaufgaben 
berücksichtigen 

No 

4.2.3 Handels- und 
Gesellschafts-
recht 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 
Buchstabe cc) 

a) Arten der Kaufleute und Unter-
nehmensformen unterscheiden 
und deren rechtlichen Haftungs- 
und Vertretungsumfang ermit-
teln 

b) Aufbau und Inhalte der Register 
unterscheiden und die Informa-
tionen bei der Erledigung be-
rufsspezifischer Aufgaben nut-
zen 

X  X  X 

 

 

 

X 

LF 2, 14 No, 16 
ReNo 

 

 

LF 2, 4, 14 No, 
16 ReNo 

4.3 Zivilverfahrens-
recht; Zwangs-
vollstreckungs-
recht 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4  
Buchstabe c) 

a) Strukturen und Verfahrens-
abläufe in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit beachten 

b) Voraussetzungen der Zwangs-
vollstreckung prüfen und Voll-
streckungsmaßnahmen veran-
lassen 

X  X 

 

X 

  LF 1 

 

LF 9 ReFa, LF 
12 ReFa, ReNo 

 

Abschnitt B: weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberuf 
                      Rechtsanwaltsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1 Zivilrechtliches 
Mandat 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 1) 

       

1.1 Rechtsanwen-
dung im Bereich 
des bürgerlichen 
Rechts 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 1 
Buchstabe a) 

a) Ansprüche aus Kauf-, Miet-, 
Darlehens-, Dienst- und Werk-
vertrag begründen 

b) Mahn- und Kündigungsschreiben 
entwerfen  

c) Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung und ungerechtfertigter 
Bereicherung unterscheiden 

d) Arten, Erwerb, Belastung und 
Untergang von Besitz und Eigen-
tum an beweglichen und unbe-
weglichen Sachen unterscheiden 
und bei der Bearbeitung von 
Fachaufgaben berücksichtigen  

 X X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

LF 4, + LF 3 

 

LF 3, 4, 5! 

 

LF 4 (“gesetzli-
che Schuldv.“) 

 

LF 8 

 

 

 



 
Seite 8 von 27 RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTER / RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE 

NOTARFACHANGESTELLTER / NOTARFACHANGESTELLTE 
RECHTSANWALTS- UND NOTARFACHANGESTELLTER / RECHTSANWALTS- UND NOTARFACHANGESTELLTE 

PATENTANWALTSFACHANGESTELLTER / PATENTANWALTSFACHANGESTELLTE 

ERGEBNIS  DER  ERSTEN GEMEINSAMEN SITZUNG  AM  16.06.2014 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

e) Ansprüche aus Erb- und Unter-
haltsrecht prüfen 

 LF 13  

1.2 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen des 
Wirtschafts- und 
Europarechts 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 1 
Buchstabe b) 

a) Haftungs- und Vertretungsum-
fang der Kaufleute und Unter-
nehmensformen  bei der Prüfung  
und Durchsetzung von Ansprü-
chen berücksichtigen  

b) Gesellschaftsverträge für Perso-
nen- und Kapitalgesellschaften 
vorbereiten 

c) Besonderheiten des Handels-
kauf, auch im europäischen Be-
zug, berücksichtigen  

d) Kreditarten nach Verwendungs-
möglichkeiten und Sicherheiten 
unterscheiden 

e) europäisches Mahnverfahren 
anwenden 

 
X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LF 4 (Abs. 3 bei 
Rechtsformen) 

 

LF 2, 4 (Unter-
nehmensfor-
men) 

LF 3 

 

LF 8 (Sicherung 
dingliche Kredit-
sicherungen) 

 

LF 9 

1.3 Rechtsanwen-
dung im Bereich 
des Zivilprozes-
ses 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 1 
Buchstabe c) 

a) Voraussetzungen für das Mahn-
verfahren prüfen sowie Anträge 
auf Erlass von Mahn- und Voll-
streckungsbescheiden entwerfen 
und einreichen 

b) Zuständigkeiten der Gerichte bei 
verschiedenen Klagearten prüfen 

X   

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

LF 9 

 

 

 

LF 1, 10, 14 

  c) außergerichtliches Aufforde-
rungsschreiben unter Berück-
sichtigung der Ziele und Folgen 
formulieren, auch in englischer 
Sprache 

d) Anträge auf Bewilligung der 
Prozesskosten- und Beratungs-
hilfe fertigen; Beschluss prüfen 

e) Klageschrift entwerfen 

f) Ablauf eines zivilrechtlichen 
Verfahrens den Mandanten er-
läutern, auch in englischer Spra-
che, und Maßnahmen einleiten  

g) Folgen gerichtlicher Endent-
scheidungen einschließlich 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 
prüfen und Maßnahmen einleiten  

h) Verfahrensfristen erfassen, be-
rechnen und kontrollieren sowie 
Fristverlängerungs- und Termin-
verlegungsanträge entwerfen 

i) Rechtsmittel- und Rechts-
behelfsschrift erstellen  

 

 
X X  

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

LF 4 

 

 

 

LF 10 

 

LF 10 

LF 10 

 

 

LF 10 

 

 

LF 10 (nur bei 
PKH), LF 11  

 

LF 11 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 
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Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

j) Anträge auf einstweiligen 
Rechtsschutz vorbereiten 

X Fakultativ LF 14 

2 Zwangsvollstre-
ckungsrechtli-
ches Mandat 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 2) 

a) Verfahren der Zwangsvollstre-
ckung unterscheiden; Organe, 
Arten und Voraussetzungen der 
Zwangsvollstreckung ermitteln 

b) Zwangsvollstreckung wegen 
einer Geldforderung in das be-
wegliche und unbewegliche 
Vermögen des Schuldners einlei-
ten  

c) sonstige Vollstreckungsanträge 
entwerfen 

d) Auszüge aus Schuldnerver-
zeichnissen einholen 

e) Anträge zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft sowie zur Haft stel-
len 

f) Einwendungen in der Zwangs-
vollstreckung unterscheiden, 
Fristen berechnen und Anträge 
erstellen, insbesondere sofortige 
Beschwerde und Erinnerung 

g) Zwangsvollstreckung aus euro-
päischen Titeln einleiten; deut-
sche Titel im europäischen Aus-
land vollstrecken 

 
X   X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

LF 12 

 

 

LF 12 

 

 

 

LF 12 

LF 12 

 

LF 12 

 

LF 12 (Abs. 6) 

 

 

 

LF 12 

 

 

 

3 Vergütung und 
Kosten im zivil-
rechtlichen Man-
dat 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3) 

 
 

     

3.1 Vergütungs-
grundsätze 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3 
Buchstabe a) 

a) Unterschiede zwischen gesetzli-
chen Gebühren und Vergütungs-
vereinbarungen gegenüber Man-
danten erläutern 

X  X   LF 4 (Abs. 4) 

b) Vergütungsvereinbarungen ent-
werfen und Honorare abrechnen  

c) Gegenstandswerte bestimmen, 
Wertfestsetzung beantragen und 
gesetzliche Gebühren und Aus-
lagen unter Berücksichtigung der 
Anrechnungsvorschriften be-
rechnen, auch für mehrere Auf-
traggeber 

 
X X 

 

 

 

 

X 

 LF 4 

 

LF 9 

3.2 Vergütung im 
Zivilprozess 

a) Gebühren und Auslagen unter 
Berücksichtigung der Vorschrif-  

X    LF 9, 10  
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3 
Buchstabe b) 

ten über dieselben und verschie-
denen Angelegenheiten berech-
nen 

b) Wertänderungen im Verfahrens-
verlauf beachten 

c) Gebühren und Auslagen in 
Rechtsbehelfs- und Rechtsmit-
telverfahren ermitteln und be-
rechnen 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

LF 10 

 

LF 9 bei Mahn-
verfahren, 11 

3.3 Vergütung in 
Prozesskosten- 
und Beratungs-
hilfeverfahren 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3 
Buchstabe c) 

a) Mandanten über die Risiken 
eines Prozesskostenhilfeverfah-
rens aufklären 

b) Anträge auf Erstattung der Ver-
gütung nach bewilligter  Pro-
zesskostenhilfe erstellen 

c) Beratungshilfe abrechnen 

 
X  X 

 

 

X 

 

X 

 LF 10  

 

LF 10 

 

LF 10 

3.4 Vergütung in der 
Zwangsvoll-
streckung 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3 
Buchstabe d) 

a) Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men unter Berücksichtigung be-
sonderer Angelegenheiten ab-
rechnen 

b) Gegenstandswerte für Vollstre-
ckungsmaßnahmen ermitteln 

 
X   

 

 

X 

 

 

X 

LF 12 

 

 

LF 12 

 

3.5 Kostentragung 
und Kosten-
festsetzung 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3 
Buchstabe e) 

a) Kostenanträge entwerfen 

b) Kostenfestsetzungs- und Kos-
tenausgleichungsanträge erstel-
len 

c) Festsetzung der Vergütung ge-
gen den Mandanten beantragen 

 
X  X 

X 

 

 LF 10 

LF 10 

 

3.6 Gerichtskosten 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 4 
Buchstabe f) 

a) Gerichtskostenvorschüsse zu 
verschiedenen Verfahrensarten 
berechnen 

b) Gerichtskostenrechnungen kon-
trollieren 

 
X   

X 

 

  

LF 10 

4 Zahlungsverkehr 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 4) 

a) Zahlungsvorgänge abwickeln, 
überwachen, kontrollieren und 
dokumentieren 

b) elektronischen Zahlungsverkehr 
mit Gerichten und Mandanten 
durchführen 

 
X  X  LF 6 
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                      Notarfachangestellter und Notarfachangestellte 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1 Notariatsge-
schäfte 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 1) 

 
  

    

1.1 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen des 
bürgerlichen 
Rechts und des 
Zivilverfahrens-
rechts 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 1  
Buchstabe a) 

a) Vertragsarten unterscheiden, 
insbesondere Kauf-, Tausch-, 
Schenkungs-, Miet-, Pacht- und 
Darlehensvertrag sowie Bürg-
schaft und Schuldversprechen 
und bei der Vorbereitung notari-
eller Urkunden berücksichtigen 

X 
 

X   LF 3, 4 

b) Formerfordernisse von Rechts-
geschäften prüfen 

c) Übertragung von Rechten und 
Ansprüchen prüfen und fallbezo-
gen aufbereiten 

d) Voraussetzungen von Rechtsbe-
helfen prüfen und Maßnahmen 
einleiten 

 
X X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X LF 3, 9-14 

 

LF 3, 8 

 

 

1.2 Rechtsanwen-
dung im Bereich 
des Liegen-
schaftsrechts 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 1 
Buchstabe b) 

a) Aufbau und Inhalt des Grund-
buchs erfassen, Grundstücksbe-
griffe unterscheiden, Einsicht in 
das Grundbuch nehmen 

b) Lasten und Beschränkungen an 
Grundstücken bewerten, insbe-
sondere Dienstbarkeit, Woh-
nungsrecht, Nießbrauch, Real-
last, Hypothek und Grundschuld, 
einschließlich Abtretung, Ran-
gänderung, Nachverpfändung, 
Pfandentlassung, Löschung und 
unter Berücksichtigung der For-
merfordernisse anwenden 

c) Sicherungswirkung der Vormer-
kung berücksichtigen 

d) Erklärungen für Eintragungen 
und Löschungen im Grundbuch 
sowie Berichtigungsanträge ent-
werfen 

Besitz von Eigentum abgrenzen, 
Voraussetzungen des Eigen-
tumsübergangs bei beweglichen 
und unbeweglichen Sachen er-
mitteln und unter Berücksichti-
gung der Formerfordernisse bei 
der Vertragsgestaltung anwen-
den 

 
X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LF 10 

 

 

LF 11 

 

 

 

 

 

 

LF 10 

 

LF 10 

 

 

LF 8 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

e) Grundstückskaufverträge und 
Überlassungsverträge entwerfen 
und abwickeln, insbesondere 
Genehmigungen, Zustimmungen 
und Zeugnisse zum Vollzug ein-
holen sowie gesetzliche Anzei-
gepflichten beachten 

f) Grundschuldbestellungen ent-
werfen und abwickeln, Erforder-
nisse der Zwangsvollstreckungs-
unterwerfung prüfen und berück-
sichtigen 

g) Aufteilungen in Wohnungs- und 
Teileigentum und Bestellungen 
von Erbbaurechten sowie deren 
Veräußerung vorbereiten 

h) Grundbuchvollzug überwachen 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

LF 10 

 

 

 

 

LF 11 

 

 

 

LF 10 

 

 

LF 10, 11  

1.3 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen des  
Familien- und 
Erbrechts 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 1 
Buchstabe c) 

a) Familien- und Güterstand bei der 
Vorbereitung von Urkunden prü-
fen  

b) betreuungs-, familien- und nach-
lassgerichtliche Genehmigungen 
bei Vorbereitung und Vollzug von 
Urkunden berücksichtigen 

c) familienrechtliche Verträge unter 
Beachtung der Formerfordernis-
se entwerfen  

d) Annahme Minderjähriger und 
Volljähriger unterscheiden, hier-
zu erforderliche Erklärungen und 
Anträge vorbereiten sowie An-
zeigepflichten beachten 

e) gesetzliche und gewillkürte Erb-
folge unterscheiden und bei der 
Vorbereitung von Urkunden be-
achten 

f) erbrechtliche Verfügungen in 
Testamenten und Erbverträgen 
unter Beachtung der Formerfor-
dernisse entwerfen, insbesonde-
re Erbeinsetzung, Vermächtnis 
und Auflage 

g) Pflichtteilsberechtigung prüfen, 
Erb- und Pflichtteilsverzicht  
unterscheiden 

h) Anträge auf Erteilung eines Erb-
scheins und eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses verfassen  

 

i) Erklärungen für die Ausschla-
gung der Erbschaft vorbereiten 
und Fristen beachten 

 
X   X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

LF 12 

 

 

LF 12 

 

LF 12 

 

 

LF 12 

 

 

LF 13 

 

 

 

LF 13 

 

 

 

LF 13 

 

LF 13 

 

 

LF13 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1.4 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen des  
Handels- und 
Gesellschafts-
rechts 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 1 
Buchstabe d) 

a) Einsicht in Register und Regis-
terakten nehmen, Informationen 
aufbereiten, Bescheinigungen 
entwerfen 

b) GmbH-Gesellschaftsverträge, 
Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung einer GmbH, Ge-
schäftsanteilsabtretungsverträge 
sowie Liste der Gesellschafter 
unter Beachtung der Formerfor-
dernisse entwerfen, vollziehen 
und steuerliche Beistandspflich-
ten erfüllen 

c) Anmeldungen zum Handels-, 
Genossenschafts- und Vereins-
register entwerfen und einrei-
chen 

d) Registervollzug überwachen 

 X   X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

LF 14 

 

 

LF 14 

 

 

 

 

 

 

LF 14 

 

LF 14 

 

2 Notarielles  
Berufs- und 
Verfahrensrecht 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 2) 

 
  

    

2.1 Stellung und 
Amtspflichten 
des Notars 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 2 
Buchstabe a) 

a) Stellung und Unparteilichkeit des 
Notars bei der Betreuung von 
Beteiligten berücksichtigen 

X 
 

X X  LF 1, 9 

b) Vorschriften des notariellen Be-
rufs,- Verfahrens- und Dienst-
rechts anwenden 

c) Gesetzliche Anzeigen und Mittei-
lungen vornehmen 

 
X  X  

 

X 

LF 9 

 

LF 10 - 14 

2.2 Urkundswesen 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 2 
Buchstabe b) 

a) Bücher, Verzeichnisse und Akten 
führen, Aufbewahrungsfristen 
beachten 

b) Urschrift, Ausfertigungen und 
beglaubigte Abschrift unterschei-
den und bei der Vorbereitung 
von Ausfertigungen,  beglaubig-
ten Abschriften und Vermerkblät-
tern beachten 

c) Unterschriftsbeglaubigungen 
entwerfen 

 
X  X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X LF 9, 10 - 14 

 

 

LF 9 

 

 

 

LF 9 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 
Lernfeld(er) 
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1 – 12 13 – 36 1 2 3 

2.3 Verwahrungs-
geschäfte 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 2 
Buchstabe c) 

a) Verwahrungs- und Massenbuch 
nebst Namensverzeichnis sowie 
Anderkontenliste führen; Doku-
mentations- und Mitteilungs-
pflichten beachten  

b) Hinterlegungsanweisungen ent-
werfen 

 
X  X  

 

 

 

X 

LF 9 

 

 

 

LF 13 

3 Kostenrecht 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 3) 

a) Kosten gegenüber Beteiligten 
erläutern 

b) Kostenberechnungen unter Be-
rücksichtigung der Geschäfts-
wert- und Gebührenvorschriften 
erstellen 

c) Kosten unter Berücksichtigung 
der Fälligkeits- und Verjährungs-
vorschriften einziehen  

d) Gerichtskosten ermitteln 

 
X  X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

LF 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

LF 9, 10, 11, 12,  

13, 14 

 

LF 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 

 

4 Elektronischer 
Rechtsverkehr 
im Notariat 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 4) 

a) elektronisch beglaubigte Ab-
schriften und Beglaubigung 
elektronisch signierter Dokumen-
te vorbereiten 

b) Strukturdatensätze für Anmel-
dungen zu Registern erzeugen 

c) Dienste der Bundesnotarkammer 
nutzen, insbesondere Vorsor-
geurkunden im Zentralen Vor-
sorgeregister und erbfolge-
relevante Urkunden im Zentralen 
Testamentsregister der Bundes-
notarkammer registrieren 

 
X   X 

 

 

X 

 

X 

 

LF 14 

 

 

LF 14 

 

LF 13 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen bür-
gerliches Recht 
sowie des Han-
dels- und Ge-
sellschaftsrechts 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 1) 

a) Vertragsarten unterscheiden, 
Übertragung von Rechten und 
Ansprüchen aus Kauf-, Tausch-, 
Schenkungs-, Miet-, Pacht- und 
Darlehensvertrag sowie Bürg-
schaft und Schuldversprechen 
prüfen und fallbezogen aufberei-
ten 

X 
 

X   LF 3, 4 

b) Formerfordernisse von Rechts-
geschäften prüfen 

c) Mahn- und Kündigungsschreiben 
entwerfen 

d) Arten, Erwerb, Belastung und 
Untergang von Besitz und Eigen-
tum an beweglichen und unbe-
weglichen Sachen unterscheiden 
und bei der Bearbeitung von 
Fachaufgaben berücksichtigen 

e) Haftungs- und Vertretungs-
umfang der Kaufleute und Unter-
nehmensformen  bei der Prüfung 
und Durchsetzung von Ansprü-
chen berücksichtigen 

f) Gesellschaftsverträge für Perso-
nengesellschaften vorbereiten 

g) GmbH-Gesellschaftsverträge, 
Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung einer GmbH, Ge-
schäftsanteilsabtretungsverträge 
sowie Liste der Gesellschafter 
unter Beachtung der Formerfor-
dernisse entwerfen, vollziehen 
und steuerliche Beistandspflich-
ten erfüllen 

 
X X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

LF 3, 8, 9, 13- 
16 

LF 3, 4, 5 

 

LF 8 

 

 

 

LF 4, 10 

 

 

LF 16 

 

LF 16 

 

 

2 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen des 
Zivilprozesses 
und der Zwangs-
vollstreckung 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 2) 

a) Voraussetzungen für das Mahn-
verfahren prüfen sowie Anträge 
auf Erlass von Mahn- und Voll-
streckungsbescheiden entwerfen 
und einreichen 

b) Zuständigkeiten der Gerichte bei 
verschiedenen Klagearten prüfen 

X 
 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 LF 10 

 

 

 

LF 10, 1 

c) außergerichtliches Aufforde-
rungsschreiben unter Berück-
sichtigung der Ziele und Folgen 
formulieren, auch in englischer 
Sprache 

 
X X   LF 4 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

 
 d) Anträge auf Bewilligung der 

Prozesskosten fertigen; Be-
schluss prüfen 

e) Klageschrift entwerfen 

f) Ablauf eines zivilrechtlichen 
Verfahrens den Mandanten  
erläutern, auch in englischer 
Sprache 

g) Folgen gerichtlicher Endent-
scheidungen einschließlich 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 
prüfen und Maßnahmen einleiten 

h) Verfahrensfristen erfassen, be-
rechnen und kontrollieren sowie 
Fristverlängerungs- und Termin-
verlegungsanträge entwerfen 

i) Verfahren der Zwangsvollstre-
ckung unterscheiden; Organe, 
Arten und Voraussetzungen der 
Zwangsvollstreckung ermitteln 

j) Zwangsvollstreckung wegen 
einer Geldforderung in das be-
wegliche und unbewegliche 
Vermögen des Schuldners einlei-
ten 

k) Anträge zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft sowie zur Haft stel-
len 

l) Einwendungen in der Zwangs-
vollstreckung unterscheiden, 
Fristen berechnen 

 
  X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

LF 10 

 

LF 10 

LF 10 

 

 

LF 10 

 

 

LF 10 

 

 

LF 12 

 

 

LF 12 

 

 

 

LF 12 

 

 

LF 12 

3 Notariats-
geschäfte 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 3) 

 
  

    

3.1 Rechtsanwen-
dung im Bereich 
des Liegen-
schaftsrechts 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 3 
Buchstabe a) 

a) Aufbau und Inhalt des Grund-
buchs erfassen, Grundstücksbe-
griffe unterscheiden, Einsicht in 
das Grundbuch nehmen 

b) Lasten und Beschränkungen an 
Grundstücken bewerten, insbe-
sondere Vormerkung, Dienst-
barkeit, Wohnungsrecht, Nieß-
brauch, Reallast, Hypothek und 
Grundschuld, einschließlich Ab-
tretung, Rangänderung, Nach-
verpfändung, Pfandentlassung, 
Löschung und unter Berücksich-
tigung der Formerfordernisse 
anwenden 

c) Erklärungen für Eintragungen 
oder Löschungen im Grundbuch 
sowie Berichtigungsanträge ent-

 
X   X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

LF 15 

 

 

LF 15 

 

 

 

 

 

 

 

LF 15 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

werfen 

d) Grundstückskaufverträge und 
Überlassungsverträge entwerfen 
und abwickeln, insbesondere 
Genehmigungen, Zustimmungen 
und Zeugnisse zum Vollzug ein-
holen sowie gesetzliche Anzei-
gepflichten beachten 

e) Grundschuldbestellungen ent-
werfen und abwickeln, Erforder-
nisse der Zwangsvollstreckungs-
unterwerfung prüfen und berück-
sichtigen 

f) Grundbuchvollzug überwachen 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

LF 15 

 

 

 

 

LF 15 

 

 

LF 15 

3.2 Rechtsanwen-
dung in den 
Bereichen des  
Familien- und 
Erbrechts 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 3 
Buchstabe b) 

a) Familien- und Güterstand bei der 
Vorbereitung von Urkunden prü-
fen 

b) gesetzliche und gewillkürte Erb-
folge unterscheiden und bei der 
Vorbereitung von Urkunden be-
achten 

c) Testamente entwerfen 

d) Anträge auf Erteilung eines Erb-
scheins verfassen 

e) Erklärungen für die Ausschla-
gung der Erbschaft vorbereiten 
und Fristen beachten 

 
X   X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

LF 13 

 

LF 14 

 

 

LF 14 

LF 14 

 

LF 14 

 

3.3 Rechtsanwen-
dung im Bereich 
des  
Registerrechts 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 3 
Buchstabe c) 

a) Einsicht in Register und Regis-
terakten nehmen, Informationen 
aufbereiten, Bescheinigungen 
entwerfen 

b) Anmeldungen zum Handels-, 
Genossenschafts- und Vereins-
register entwerfen und ein-
reichen 

c) Registervollzug überwachen 

d) Voraussetzungen von Rechtsbe-
helfen prüfen und Maßnahmen 
einleiten 

 
X   X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

LF 16 

 

 

LF 16 

 

 

LF 16 

 

LF 16 

 

4 Vergütung und 
Kosten 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 4) 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

4.1 Anwalts-
vergütung 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 4 
Buchstabe a) 

a) Unterschiede zwischen gesetzli-
chen Gebühren und Vergütungs-
vereinbarungen gegenüber Man-
danten erläutern 

b) Gegenstandswerte bestimmen, 
Wertfestsetzung beantragen und 
gesetzliche Gebühren und Aus-
lagen unter Berücksichtigung der 
Anrechnungsvorschriften be-
rechnen, auch für mehrere Auf-
traggeber 

c) Gebühren und Auslagen unter 
Berücksichtigung der Vorschrif-
ten über dieselben und verschie-
denen Angelegenheiten berech-
nen 

d) Wertänderungen im Verfahrens-
verlauf beachten 

e) Gebühren und Auslagen in 
Rechtsbehelfs- und Rechts-
mittelverfahren ermitteln und be-
rechnen 

f) Anträge auf Erstattung der Ver-
gütung nach bewilligter  
Prozesskostenhilfe erstellen 

g) Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen unter Berücksichtigung 
besonderer Angelegenheiten 
abrechnen 

h) Gegenstandswerte für Vollstre-
ckungsmaßnahmen ermitteln 

i) Kostenfestsetzungs- und Kos-
tenausgleichungsanträge erstel-
len 

 
X X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

LF 4 

 

 

LF 10, 11, 4 

 

 

 

 

LF 11 

 

 

 

 

LF 10 

 

 

LF 10 

 

 

LF 10 

 

 

 

 

LF 10 

4.2 Notarkosten 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 4 
Buchstabe b) 

a) Notarkosten gegenüber Beteilig-
ten erläutern 

b) Kostenberechnungen unter Be-
rücksichtigung der Geschäfts-
wert- und Gebührenvorschriften 
erstellen 

c) Kosten unter Berücksichtigung 
der Fälligkeits- und Verjährungs-
vorschriften einziehen 

 
X  X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

LF 9, 13, 14, 15, 
16 

LF 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

 

LF 9, 13, 16, 14, 
15 

 

4.3 Gerichtskosten 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 4 
Buchstabe c) 

a) Gerichtskostenvorschüsse zu 
verschiedenen Verfahrensarten 
berechnen 

b) Gerichtskostenrechnungen kon-
trollieren 

c) Gerichtskosten in Prozessverfah-
ren und in der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit berechnen 

 
X  X 

 

X 

 

 

 

 LF 10 

 

LF 10 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

5 Elektronischer 
Rechts- und 
Zahlungsverkehr 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 5) 

a) Zahlungsvorgänge abwickeln, 
überwachen, kontrollieren und 
dokumentieren 

b) elektronisch beglaubigte Ab-
schriften und Beglaubigung 
elektronisch signierter Dokumen-
te vorbereiten 

c) Strukturdatensätze für Anmel-
dungen zu Registern erzeugen 

d) Dienste der Bundesnotarkammer 
nutzen, insbesondere Vorsor-
geurkunden im Zentralen Vor-
sorgeregister und erbfolgerele-
vante Urkunden im Zentralen 
Testamentsregister der Bundes-
notarkammer registrieren 

 
X  X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

LF 9, 10, 11, 12, 
13, 16 

 

LF 9, 16 

 

 

LF16 

 

LF 14, 16 

6 Notarielles Be-
rufs- und Verfah-
rensrecht 

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 6) 

a) Vorschriften des notariellen Be-
rufs-, Verfahrens- und Dienst-
rechts anwenden 

b) Bücher, Verzeichnisse und Akten 
führen, Aufbewahrungsfristen 
beachten 

c) Urschrift, Ausfertigungen und 
beglaubigte Abschrift unterschei-
den und bei der Vorbereitung 
von Ausfertigungen,  beglaubig-
ten Abschriften und Vermerk-
blättern beachten 

d) Unterschriftsbeglaubigungen 
entwerfen 

e) Verwahrungs- und Massenbuch 
nebst Namensverzeichnis sowie 
Anderkontenliste führen; Doku-
mentations- und Mitteilungs-
pflichten beachten 

 
X  X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

LF 9, 13, 14, 15, 
16 

 

LF 9, 13, 14, 

15, 16 

 

LF 9 

 

 

LF 9 

 

 

LF 15 
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Abschnitt E: weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberuf  
                      Patentanwaltsfachangestellter und Patentanwaltsfachangestellte 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1 Grundlagen des 
Rechts des  
geistigen Eigen-
tums 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 1) 

a) Voraussetzungen für die Schutz-
fähigkeit gewerblicher Schutz-
rechte und sich aus der Priorität 
ergebende Rechte und Verpflich-
tungen berücksichtigen 

b) Schutzrechtsmöglichkeiten für 
Datenverarbeitungsprogramme 
abgrenzen 

X 
 

 X  LF 8 

c) Grundbegriffe, insbesondere 
„Erfindung“, „Diensterfindung“, 
„freie Erfindung“, „ergänzende 
Schutzzertifikate“, „Pflanzen-
züchtungen“ und „technischer 
Verbesserungsvorschlag“, unter-
scheiden und gesetzliche Vor-
schriften über technische Schutz-
rechte anwenden 

d) Grundbegriffe, insbesondere 
„Design“, „Marke für Waren“, 
„Marke für Dienstleistungen“ und 
„Kollektivmarke“, unterscheiden 
und gesetzliche Vorschriften 
über nichttechnische Schutzrech-
te anwenden 

 
X  X 

 

 

 

 

 

X 

 

 LF 8, 9 

 

 

 

 

 

LF 8 

2 Nationaler  
gewerblicher 
Rechtschutz  

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 2) 
 

 
  

    

2.1 Nationale ge-
setzliche Vor-
schriften 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 2 
Buchstabe a) 

a) Vorschriften über den nationalen 
gewerblichen Rechtsschutz bei 
der vorgangsbezogenen Sach-
bearbeitung anwenden 

b) Vorschriften über Arbeitnehmer-
erfindungen bei der Erledigung 
berufsspezifischer Aufgaben nut-
zen 

 
X  X 

 

 

X 

 LF 8 

 

 

LF 8 

2.2 Anmeldung  
nationaler  
gewerblicher 
Schutzrechte 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 2 
Buchstabe b) 

a) Anmeldung von Patenten, er-
gänzenden Schutzzertifikaten, 
Gebrauchsmustern, Topografien 
von mikroelektronischen Halblei-
tererzeugnissen, Marken, Ge-
schmacksmustern oder Designs 
und Sorten vorbereiten 

b) Anmeldetexte schreiben, Anla-
gen zusammenstellen, Vollmach-
ten und Erfinderbenennungen 

 
X  X 

 

 

 

 

X 

 

 LF 8 

 

 

 

 

LF 8 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

beschaffen 

c) Anmeldungsunterlagen für Pa-
tente, Gebrauchsmuster, Marken 
und Geschmacksmuster oder 
Designs, auch in elektronischer 
Form, einreichen und Fristen 
überwachen 

d) amtliche Gebühren und Aus-
lagen berechnen und einzahlen 

e) Auftraggeber über Verfahrens-
abläufe im Anmeldeverfahren un-
terrichten 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

LF 8 

 

 

 

LF 8 

 

LF 8 

 

 

2.3 Erteilungs- oder 
Eintragungs-
verfahren 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 2 
Buchstabe c) 
 

a) Stand der Erteilungs- und Eintra-
gungsverfahren nationaler ge-
werblicher Schutzrechte feststel-
len und den Auftraggeber unter-
richten 

b) Einspruchsschriftsätze vorberei-
ten und einreichen 

c) förmliche Widersprüche gegen 
nationale Marken und internatio-
nale Marken mit nationalem 
Schutzanteil entwerfen und ein-
reichen 

d) Einspruchs- und Widerspruchs-
verfahren begleiten 

 
X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

LF 8 

 

 

 

LF 10 

 

LF 10 

 

 

LF 10 

2.4 Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 2 
Buchstabe d) 

a) Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 
unterscheiden und Folgen fest-
stellen 

b) Schriftsätze zur Einlegung von 
Rechtsmitteln und Rechts-
behelfen vorbereiten 

 
X   X 

 

X 

LF 10, 11 

 

LF 10, 11 

3 Internationaler, 
regionaler und 
europäischer 
gewerblicher 
Rechtsschutz 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 3) 

 
  

    

3.1 Internationale 
Zusammen-
arbeit 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 3 
Buchstabe a) 

a) Vorschriften, Gesetze, Verord-
nungen und Abkommen für die 
gewerblichen Schutzrechte an-
wenden 

b) fachbezogene Korrespondenz 
mit Mandanten, Korrespon-
denzanwälten und Behörden in 
englischer Sprache führen 

 
X   X 

 

 

X 

LF 13 

 

 

LF 13 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

3.2 Anmeldung  
gewerblicher 
Schutzrechte auf 
Grund inter-
nationaler, regi-
onaler und euro-
päischer 
Verträge und 
Abkommen 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 3 
Buchstabe b) 

a) Einreichung von Schutzrechts-
anmeldungen vorbereiten,  
zuständige Behörde ermitteln, 
amtliche Anmeldeformulare aus-
füllen, Anmeldungstexte schrei-
ben und Anlagen beschaffen 

b) Anmeldungen, auch in elektroni-
scher Form, einreichen  

c) amtliche Gebühren berechnen 
und einzahlen 

d) Auftraggeber über Verfahrens-
abläufe im Anmeldeverfahren un-
terrichten 

 
X   X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

LF 13 

 

 

 

LF 13 

 

LF 13 

 

LF 13 

 

3.3 Anmeldung  
gewerblicher 
Schutzrechte im 
Ausland 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 3 
Buchstabe c) 

a) Informationen über Verfahrens-
voraussetzungen und -abläufe 
beschaffen und berücksichtigen 

b) Nationale Anmeldungen im Aus-
land vorbereiten, Anlagen zu-
sammenstellen und die Einrei-
chung veranlassen 

c) Validierungen und Umwand-
lungen veranlassen, regionale 
und nationale Phasen einleiten 

d) Aufträge an Auslandsanwälte für 
die Erfüllung der Formvorschrif-
ten vor den nationalen Patentäm-
tern nach der Veröffentlichung 
der Erteilung von europäischen 
Patenten vorbereiten, erstellen 
und an Patentanwälte im Aus-
land absenden; Anlagen be-
schaffen und zusammenstellen  

e) Unterlagen, Vollmachten und 
Erklärungen fristgemäß beschaf-
fen und in Abhängigkeit vom Ver-
fahren bearbeiten 

f) Auftraggeber über Verfahrens-
abläufe im Anmeldeverfahren un-
terrichten 

 
X    

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

LF 13 

 

LF 13 

 

 

 

 

 

LF 13 

 

 

LF 13 

3.4 Erteilungs- oder 
Eintragungs-
verfahren 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 3 
Buchstabe d) 

a) Verfahrensstand feststellen und 
den Auftraggeber unterrichten 

b) Einspruchsschriftsätze vorberei-
ten und einreichen  

c) förmliche Widersprüche gegen 
Gemeinschaftsmarken und inter-
nationale Marken mit Gemein-
schaftsmarkenschutzanteil ent-
werfen und einreichen, Wider-
spruchsgebühren einzahlen 

d) Einspruchs- und Widerspruchs-
verfahren verfolgen und erforder-
liche Maßnahmen veranlassen 

 
X   X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
 

LF 13 

 

LF 13 

 

LF 13 

 

 

 

LF 13 
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Ausbildungsrahmenplan 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

3.5 Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 3 
Buchstabe e) 

a) Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 
unterscheiden und Folgen fest-
stellen 

b) Schriftsätze zur Einlegung von 
Rechtsmitteln und Rechts-
behelfen vorbereiten 

 
X   X 

 

X 

LF 13 

 

LF 13 

4 Büro- und Ver-
waltungsaufga-
ben im gewerbli-
chen Rechts-
schutz 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 4) 

 
  

    

4.1 Fristenmanage-
ment 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 4 
Buchstabe a) 

a) Fristen berechnen sowie Frist-
abläufe überwachen 

b) Voraussetzungen für Weiter-
behandlung und Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand bei 
Versäumung von Fristen prüfen, 
Weiterbehandlungs- und Wie-
dereinsetzungsanträge stellen 
und versäumte Handlung nach-
holen 

 
X  X 

 

X 

X 

 

X 

LF 8, 9,10, 11, 

12, 13 

LF 8, 13 

4.2 Aufrechterhal-
tung und  
Umschreibung 
von Schutzrech-
ten 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 4 
Buchstabe b) 

a) Fälligkeit von Gebühren für die 
Aufrechterhaltung  berechnen, 
überwachen, anmahnen und ein-
zahlen 

b) Umschreibung gewerblicher 
Schutzrechte im In- und Ausland 
vorbereiten, veranlassen und er-
forderliche Unterlagen beschaf-
fen 

 
X  X  LF 9 

5 Verfahren nach 
Erteilung oder 
Eintragung von 
Schutzrechten 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 5) 

 
  

    

5.1 Erstinstanzliche 
Verfahren 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 5 
Buchstabe a) 

a) Schriftsätze in  Nichtigkeits-, 
Löschungs- und Verletzungsver-
fahren vorbereiten, Unterlagen 
zusammenstellen 

b) Verfahrensabläufe bei Angriffen 
auf die Rechtsbeständigkeit von 
Schutzrechten verfolgen und er-
forderliche Maßnahmen veran-
lassen 

 

 
X   X 

 

 

X 

LF 11, 12 

 

 

LF 11, 12 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

5.2 Rechtsmittel und 
Rechtsbehelfe 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 5 
Buchstabe b) 

a) Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 
unterscheiden und Folgen fest-
stellen 

b) Schriftsätze zur Einlegung von 
Rechtsmitteln und Rechts-
behelfen vorbereiten 

 
X   X 

 

X 

LF  11, 12 

 

LF 11, 12 

6 Vergütungs- und 
Kostenrecht 

(§ 4 Absatz 6 
Nummer 6) 

a) Vergütung und Kosten der Pa-
tentanwälte, Behörden und Ge-
richte unterscheiden und be-
rechnen 

b) Gerichtskostenrechnungen kon-
trollieren 

c) amtliche Kosten an Patentämter 
und sonstige Behörden wirksam 
einzahlen  

d) Kostenverzeichnisse  anwenden 

 

e) Vergütungsvereinbarung entwer-
fen 

f) Vergütungs- und Kostenerstat-
tungsanspruch des Patentan-
walts unterscheiden, Kostenfest-
setzungs- und -ausgleichungs-
anträge stellen sowie Beschlüsse 
kontrollieren 

g) Rechtsfolgen, Rechtsbehelfe und 
Rechtsmittel aufgrund  der Be-
schlüsse prüfen 

h) Erstattungsanträge für Verfah-
rens- und Prozesskostenhilfe er-
stellen 

 
X  X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

LF 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

 

LF 10, 11, 12 

 

LF 8, 9, 10, 11 

 

LF 8, 9, 10, 11,  

12, 13 

LF 12 

 

LF 10, 11, 12, 

 

 

 

LF 10, 12 
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Abschnitt F: berufsübergreifende integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 16.06.2014 

Rahmenlehrplan 
Stand: 16.06.2014 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

1 Stellung des 
Ausbildungs-
betriebes im 
Rechtswesen 
und im Wirt-
schaftssystem 

(§ 4 Absatz 7 
Nummer 1) 

a) Aufbau des Rechtssystems er-
klären sowie  Aufgaben, Struktur 
und Organe der Rechtspflege 
beschreiben, Zweige der Ge-
richtsbarkeit unterscheiden 

b) Stellung und Bedeutung von 
Rechtsanwälten, Notaren und 
Patentanwälten in der Rechts-
pflege darlegen und die berufs-
rechtlichen Anforderungen an sie 
und ihre Beschäftigten erläutern 

c) Verschwiegenheitspflicht als 
Grundlage der Berufsausübung 
einhalten und Auskunftsverwei-
gerungsrecht beachten 

d) betriebswirtschaftliche Vorgänge 
erklären und in volkswirtschaftli-
che Zusammenhänge einordnen 
insbesondere zu Angebot und 
Nachfrage, Preisbildung und 
Wettbewerb 

e) Anforderungen an eine dienst-
leistungsorientierte Berufsaus-
übung in der Rechtspflege bei 
der eigenen Aufgabenerfüllung 
berücksichtigen 

f) Entwicklung und Umsetzung der 
Außendarstellung unter Beach-
tung von berufsrechtlichen Vor-
schriften mitgestalten 

X X X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 LF 1 

 

 

 

LF 1 

 

 

 

LF 1, 9 ReNo, 
No 

 

 

LF 7 

 

 

 

LF 1 

 

 

 

LF 1, 7, 9 ReNo, 
No 

2 Aufbau, Organi-
sationstruktur 
und Rechtsform 
des Ausbildungs-
betriebes 

(§ 4 Absatz 7 
Nummer 2) 

a) Rechtsform des Ausbildungs-
betriebes darstellen 

b) Organisationsstruktur des Aus-
bildungsbetriebes mit seinen Tä-
tigkeitsbereichen und ihrem Zu-
sammenwirken erklären 

c) Aufgaben und Arbeitsabläufe im 
Betrieb unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Organisations-
anweisungen darstellen 

d) Kooperationsbeziehungen erläu-
tern 

e) Kammerstrukturen für Rechts-
anwälte, Notare und Patent-
anwälte darstellen 

X X X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

  LF 2 

 

LF 2 

 

 

LF 2 

 

 

LF 1, 2 

 

LF 1 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 12 13 – 36 1 2 3 

3 Berufsbildung, 
Arbeits-, Sozial- 
und Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 7 
Nummer 3) 

a) Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag feststellen, 
Dauer und Beendigung erläutern 
und Aufgaben der Beteiligten im 
dualen System beschreiben 

b) den betrieblichen Ausbildungs-
plan mit der Ausbildungsordnung 
vergleichen und zu seiner Um-
setzung beitragen 

c) im Ausbildungsbetrieb geltende 
Regelungen über Vollmachten 
und Weisungsbefugnisse beach-
ten  

d) arbeitsrechtliche Vorschriften, 
insbesondere zum Jugendar-
beitsschutz, zum Mutterschutz, 
zum Urlaub, zur Arbeitszeit und 
zur Entgeltfortzahlung sowie ta-
rifrechtliche Vorschriften für den 
Ausbildungsbetrieb erläutern 

e) Positionen der eigenen Ent-
geltabrechnung verstehen und 
sozialversicherungs- und steuer-
rechtliche Abzüge erklären 

f) wesentliche Inhalte eines Ar-
beitsvertrages erklären 

g) lebensbegleitendes Lernen als 
Voraussetzung für berufliche und 
persönliche Entwicklung begrei-
fen und nutzen sowie berufsbe-
zogene Fortbildungsmöglichkei-
ten ermitteln 

X X X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 LF 1 

 

 

 

LF 1 

 

 

LF 2, 5 

 

 

LF 1, 5 

 

 

 

 

LF 1 

 

 

LF 5 

 

LF 1, 5 

 

4 Sicherheit und 
Gesundheits-
schutz bei der 
Arbeit; Maß-
nahmen der 
Gesundheits-
förderung 

(§ 4 Absatz 7 
Nummer 4) 

a) Sicherheits- und Gesundheits-
vorschriften am Arbeitsplatz an-
wenden und Maßnahmen zur 
Vermeidung von Gefährdungen 
ergreifen 

b) Arbeitsplatz unter Berücksichti-
gung ergonomischer Anforde-
rungen einrichten und pflegen 

c) stressauslösende Situationen im 
Beruf erkennen und bewältigen 

d) Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden 

e) Verhaltensweisen bei Unfällen 
beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten 

f) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden; Ver-
haltensweisen bei Bränden be-
schreiben und Maßnahmen der 
Brandbekämpfung ergreifen 

X X  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 LF 5 

 

 

 

LF 5, 1 

 

LF 5 

 

LF 5 
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5 Umweltschutz 

(§ 4 Absatz 7 
Nummer 5) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, ins-
besondere 

a) mögliche Umweltbelastungen 
durch den Ausbildungsbetrieb 
und seinen Beitrag zum Um-
weltschutz an Beispielen erklä-
ren 

b) für den Ausbildungsbetrieb 
geltende Regelungen des Um-
weltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwen-
dung nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und 
Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zuführen 

X X   

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 
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LF 5 

 


